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(54) Verfahren zur bedarfsgesteuerten Versorgung und Entsorgung mindestens zweier 
Produktionsstationen der Tabak verarbeitenden Industrie mit vollen und/oder leeren 
Transporteinheiten

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur bedarfs-
gesteuerten Versorgung und Entsorgung mindestens
zweier Produktionsstationen (11) der Tabak verarbeiten-
den Industrie mit vollen und/oder leeren Transportein-
heiten (12), die mittels selbstfahrenden Transportfahr-
zeugen (30) innerhalb eines Speicher- und Transport-
systems, das als Überkopf-System mit einem mindes-
tens ein Lagerregal umfassenden Zentrallager (13) als
Speichersystem (14) und einem zum Transportsystem
(15) gehörenden Schienennetz (16), an das jede Pro-
duktionsstation (11) angeschlossen ist, ausgebildet ist,
schienengebunden zur Versorgung an jede Produktions-
station (11) heran und zur Entsorgung von jeder Produk-
tionsstation (11) weg verfahren werden, gekennzeichnet
durch folgende Schritte: a) Anfordern einer vollen oder
leeren Transporteinheit (12), die innerhalb des Speicher-
und Transportsystems (14, 15) zur Verfügung steht,
durch eine Übergabeeinrichtung (17), die ein Bindeglied
zwischen dem Speicher- und Transportsystem (14, 15)
und der zugehörigen Produktionsstation (11) bildet, bei
einer Materialflusssteuerung (18), b) Vergeben eines
Transportauftrags durch die Materialflusssteuerung (18)

an ein Transportfahrzeug (30) mit der angeforderten vol-
len oder leeren Transporteinheit (12), c) Verfahren des
Transportfahrzeugs (30) mit der vollen oder leeren
Transporteinheit (12) in der Transportebene auf dem
Schienennetz (16) von der Startposition des Transport-
fahrzeugs (30) bis an die den Transportauftrag auslösen-
de Übergabeeinrichtung (17) einer Produktionsstation
(11), die in einer Produktionsebene unterhalb der Trans-
portebene liegt, heran, d) Übergeben der vollen oder lee-
ren Transporteinheit (12) vom Transportfahrzeug (30) an
die Übergabeeinrichtung (17) an einer Übergabeposi-
tion, e) Absenken der vollen oder leeren Transporteinheit
(12) aus der Transportebene in eine unterhalb der Trans-
portebene liegende Übergabeebene mittels einer Lifta-
nordnung, wobei die Schritte d) und e) auch in umge-
kehrter Reihenfolge ausgeführt werden können und das
Transportfahrzeug nach dem Übergeben der vollen oder
leeren Transporteinheit (12) an die Übergabeeinrichtung
(17) für einen nächsten Transportauftrag freigegeben
wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur bedarfs
gesteuerten Versorgung und Entsorgung mindestens
zweier Produktionsstationen der Tabak verarbeitenden
Industrie mit vollen und/oder leeren Transporteinheiten,
die mittels selbstfahrenden Transportfahrzeugen inner-
halb eines Speicher- und Transportsystems, das als
Überkopf-System mit einem mindestens ein Lagerregal
umfassenden Zentrallager als Speichersystem und ei-
nem zum Transportsystem gehörenden Schienennetz,
an das jede Produktionsstation angeschlossen ist, aus-
gebildet ist, schienengebunden zur Versorgung an jede
Produktionsstation heran und zur Entsorgung von jeder
Produktionsstation weg verfahren werden.
[0002] Solche Verfahren kommen in der Tabak verar-
beitenden Industrie zum Einsatz, um Produktionsstatio-
nen mit den zur Produktion notwendigen Artikeln zu ver-
sorgen bzw. die jeweils produzierten Artikel von der je-
weiligen Produktionsstation abzuholen. Mit dem genann-
ten Verfahren wird eine Kopplung von Produktionsstati-
onen unterstützt, welche beispielsweise unterschiedli-
che Produktionsgeschwindigkeiten bzw. Produktions-
leistungen haben bzw. an denen unterschiedliche Mar-
ken produziert werden. Mit anderen Worten wird eine
unabhängige Produktion der einzelnen Produktionssta-
tionen angestrebt. Die Tabak verarbeitende Industrie be-
trifft nicht nur die Herstellung von Tabak enthaltenden
Zwischenprodukten und Fertigprodukten sondern expli-
zit auch die Herstellung von (Zwischen-)Produkten, die
keinen Tabak enthalten müssen, wie z.B. die Filter sowie
das Verpacken solcher Artikel. Mit anderen Worten wer-
den solche Verfahren eingesetzt, um den Materialfluss
insbesondere innerhalb einer Filter- und Zigarettenpro-
duktion zu steuern, also den Transport und die Lagerung
von Filterstäben und Zigaretten zur Zigarettenherstel-
lung und -verpackung zu koordinieren.
[0003] Das gattungsgemäße Verfahren schließt ne-
ben Verfahren z.B. zur Herstellung von Zigaretten oder
Filterzigaretten somit z.B. auch solche Verfahren ein, die
ausschließlich auf die Herstellung von Filtern oder Mul-
tisegmentfiltern sowie auf das Verpacken der genannten
Artikel gerichtet sind. Die genannten Artikel werden mit-
tels der Produktionsstationen hergestellt, wobei Produk-
tionsstationen sowohl so genannte Maker, also Herstel-
lungsmaschinen beispielsweise des Typs KDF, PRO-
TOS aus dem Hause der Anmelderin, oder Weiterverar-
beitungsmaschinen, beispielsweise eine Filteransetz-
maschine vom Typ MAX oder eine Multisegmentfilter-
herstellungsmaschine vom Typ MERLIN, aus dem Hau-
se der Anmelderin sein können als auch Filterstabsen-
destationen, aus dem Hause der Anmelderin z.B. unter
dem Typ FILTROMAT bekannt, oder sowie so genannte
Packer zum Verpacken der hergestellten Artikel. Die
Weiterverarbeitungsmaschinen können jedoch auch
Herstellungsmaschinen sein. Mit der Herstellung von
Produkten der Tabak verarbeitenden Industrie ist die
Herstellung bzw. Produktion sowohl aller Zwischenpro-

dukte als auch aller Fertigprodukte gemeint. Rein bei-
spielhaft sind als Zwischenprodukte, die auch Halbfer-
tigprodukte genannt werden, z.B. Filter, Filtersegmente,
Multifilter, Tabakstöcke oder dergleichen zu nennen. Die
Fertigprodukte können beispielsweise Zigaretten, Filter-
zigaretten, Zigarettenpackungen, aus mehreren Zigaret-
tenpackungen gebildete Zigarettenstangen und weitere
in der Tabak verarbeitenden Industrie übliche Fertig-
oder Endprodukte sein. Allerdings können die weiter
oben genannten Zwischenprodukte auch Fertigprodukte
sein.
[0004] Grundsätzlich ist es sinnvoll (z.B. Vorratsspei-
cherung) und/oder notwendig (z.B. Aushärteprozesse
etc.), die Zwischenprodukte oder Fertigprodukte zu la-
gern oder zwischenzuspeichern. Dazu werden die Zwi-
schenprodukte oder Fertigprodukte an den jeweiligen
Produktionsstationen in Transporteinheiten gefüllt, mit-
tels des Transportsystems einem Speichersystem zuge-
führt und dort gelagert, zur Weiterverarbeitung wieder an
eine Produktionsstation transportiert und dort entleert,
weshalb an den Produktionsstationen entsprechende
Stationen zum Verändern des Füllstandes der Trans-
porteinheiten, also Vorrichtungen zum Befüllen und/oder
Entleeren der Transporteinheiten, vorgesehen sind.
[0005] Um alle diese Artikel der Tabak verarbeitenden
Industrie, also die Zwischenprodukte, die Fertigprodukte,
aber auch die bei der Herstellung dieser Zwischenpro-
dukte und Fertigprodukte eingesetzten Materialien und
Zutaten einem Speicher zuzuführen bzw. aus dem Spei-
cher an die jeweiligen Produktionsstationen zu transpor-
tieren, sind Transportsysteme bekannt, mittels denen die
Produkte, die in oder auf einem Transportträger lagern,
von einer Produktionsstation an einen Speicherplatz in
dem Speicher und von einem Speicherplatz des Spei-
chers an eine Produktionsstation gefördert werden. Das
Speicher- und Transportsystem bildet quasi das Binde-
glied zwischen den einzelnen Produktionsstationen. An-
ders ausgedrückt verbindet das Speicher- und Trans-
portsystem die Produktionsstationen zur Herstellung der
Zwischenprodukte und der Fertigprodukte und die Stati-
onen zum Befüllen und/oder Entleeren der Transportein-
heiten miteinander, so dass eine Art geschlossenes Lo-
gistik-System mit mindestens einem Zugang und min-
destens einem Ausgang gebildet ist.
[0006] Als Speicher- und Transportsystem sind im
Stand der Technik z.B. Schrank- oder Regalsysteme (als
Speicher mit mindestens einem Speicherplatz) mit Fä-
chern zur Aufnahme einzelner oder zu Gruppen zusam-
mengestellter Transporteinheiten bekannt, wobei die Ar-
tikel direkt oder indirekt über die Transporteinheiten mit-
tels eines Handhabungs- bzw. Transportsystems inner-
halb der Anordnung transportiert werden. Als Handha-
bungs- bzw. Transportsysteme sind aus dem Stand der
Technik beispielsweise so genannte Flurfördersysteme
bekannt. Bei diesen Systemen werden die Transport-
fahrzeuge auf dem Boden entlang im Boden angeordne-
ter Führungen bzw. Schleifenführungen angetrieben und
bewegt. Solche Systeme weisen jedoch neben einem
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sehr hohen Platzbedarf am Boden den weiteren Nachteil
auf, dass die führerlosen Transportfahrzeuge eine Ge-
fahr für sich im Bereich der Anordnung befindliche Per-
sonen darstellen. Des Weiteren ist ein solches Trans-
portsystem nur in einer Ebene (am Boden) aktiv einsetz-
bar, was die Einsatzmöglichkeiten beschränkt. Ein ent-
sprechendes Flurfördersystem ist z.B. in der deutschen
Offenlegungsschrift DE 25 38 567 beschrieben.
[0007] Aus dem Stand der Technik ist weiterhin be-
kannt, Hängefördersysteme als Transportsysteme ein-
zusetzen. Die deutsche Offenlegungsschrift DE 2 107
825 beschreibt ein Gondelsystem, bei dem die Trans-
porteinheiten hängend transportiert werden. Dies hat je-
doch den Nachteil, dass die in oder auf den Transportein-
heiten befindlichen Artikel bzw. Materialien dazu neigen,
mit den Gondeln zu pendeln oder zu schwingen, was
insbesondere bei stabförmigen Artikeln, also Artikeln mit
einem runden oder im Wesentlichen runden Querschnitt,
wie z.B. Filtern, Filtersegmenten, Tabakstöcken und der-
gleichen, dazu führt, dass diese sich innerhalb der Trans-
porteinheit verschieben und querlegen. Man spricht in
diesem Zusammenhang auch von so genannten Quer-
fliegern.
[0008] Die bekannten Systeme und Verfahren weisen
jedoch neben den genannten Nachteilen des Transport-
systems das Problem auf, dass sie sehr statisch, also
wenig flexibel bezüglich der Produktionsplanung sind
und des Weiteren lange Transportstrecken und Trans-
portzeiten bei der Beschickung der einzelnen Produkti-
onsstationen aufweisen, wodurch der Materialfluss in-
nerhalb des Systems beschränkt ist. Ein weiterer Nach-
teil besteht darin, dass die bekannten Verfahren auf die
Versorgung und Entsorgung stabförmiger Artikel be-
schränkt sind, wodurch die Flexibilität solcher Verfahren
und Systeme ebenfalls eingeschränkt ist. Anders ausge-
drückt sind diverse Arbeits- bzw. Verfahrensschritte ma-
nuell auszuführen, wodurch die Belastung der Bedien-
personen hoch ist und Fehlerquellen existieren.
[0009] Der Erfindung liegt demnach die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren vorzuschlagen, das die Möglich-
keiten der Produktionsplanung erweitert und den Mate-
rialfluss zwischen den Produktionsstationen optimiert.
[0010] Diese Aufgabe wird durch ein eingangs ge-
nanntes Verfahren gelöst, das durch folgende Schritte
gekennzeichnet ist: a) Anfordern einer vollen oder leeren
Transporteinheit, die innerhalb des Speicher- und Trans-
portsystems zur Verfügung steht, durch eine Übergabe-
einrichtung, die ein Bindeglied zwischen dem Speicher-
und Transportsystem und der zugehörigen Produktions-
station bildet, bei einer Materialflusssteuerung, b) Ver-
geben eines Transportauftrags durch die Materialfluss-
steuerung an ein Transportfahrzeug mit der angeforder-
ten vollen oder leeren Transporteinheit, c) Verfahren des
Transportfahrzeugs mit der vollen oder leeren Trans-
porteinheit in der Transportebene auf dem Schienennetz
von der Startposition des Transportfahrzeugs bis an die
den Transportauftrag auslösende Übergabeeinrichtung
einer Produktionsstation, die in einer Produktionsebene

unterhalb der Transportebene liegt, heran, d) Übergeben
der vollen oder leeren Transporteinheit vom Transport-
fahrzeug an die Übergabeeinrichtung an einer Überga-
beposition, e) Absenken der vollen oder leeren Trans-
porteinheit aus der Transportebene in eine unterhalb der
Transportebene liegende Übergabeebene mittels einer
Liftanordnung, wobei die Schritte d) und e) auch in um-
gekehrter Reihenfolge ausgeführt werden können und
das Transportfahrzeug nach dem Übergeben der vollen
oder leeren Transporteinheit an die Übergabeeinrichtung
für einen nächsten Transportauftrag freigegeben wird.
Die erfindungsgemäße Lösung, die Transportfahrzeuge
mit den vollen und/oder leeren Transporteinheiten vom
Boden gelöst, also oberhalb der Bodenebene ("over-
head") zu transportieren, ist deutlich platzsparender ge-
genüber herkömmlichen Verfahren und eröffnet die Mög-
lichkeit, die Transporteinheiten auf kürzestem Wege, al-
so materialflussoptimiert, zu den jeweiligen Zielorten zu
transportieren. Des Weiteren erleichtert das Verfahren
ein einfaches und schrittweises Einführen/Implementie-
ren in vorhandene Produktionssysteme. Das erfindungs-
gemäße Verfahren gewährleistet neben dem Fortfall ma-
nueller Tätigkeit bei der Versorgung und Entsorgung der
Produktionsstationen mit vollen und/oder leeren Trans-
porteinheiten eine Vielzahl weiterer Vorteile, die im Fol-
genden aufgezählt sind. Die Herstellungsmaschinen z.B.
für die stabförmigen Artikel sind von einer Packmaschine
entkoppelt, so dass die einzelnen Produktionsmaschi-
nen unabhängig voneinander produzieren können. Ins-
besondere ist die Produktionsplanung durch den opti-
mierten Materialfluss erweitert, da durch das Entkoppeln
der Maker von den Packern unterschiedliche Zeitpunkte
für den Markenwechsel an den Makern einerseits und
den Packern andererseits gewählt werden können. Die
Materialflusssteuerung als Steuerungseinheit mit Hard-
ware- und Softwarekomponenten kann auch als Ver-
kehrsrechner bezeichnet werden und umfasst ein Netz-
werk zwischen den einzelnen Produktionsstationen so-
wie dem Speicher- und Transportsystem mit den Trans-
portfahrzeugen, um eine bedarfsgerechte Materialver-
sorgung der Produktionsstationen sicherzustellen. Das
Anfordern der Transporteinheit erfolgt grundsätzlich von
der jeweiligen Übergabeeinrichtung. Allerdings kann die-
se Meldung auch von Produktionsstationen über die
Übergabeeinrichtung erfolgen.
[0011] Vorteilhafterweise fordern zusätzlich zu den
Übergabeeinrichtungen auch im Bereich des Schienen-
netzes ausgebildete Pufferspeicher und/oder dem
Transportsystem zugeordnete Zwischenspeicher, die
als mindestens ein Lagerregal aufweisendes, dezentra-
les Lager neben dem Zentrallager zum Speichersystem
gehören, volle oder leere Transporteinheiten bei der Ma-
terialflusssteuerung an und werden mittels der Trans-
portfahrzeuge beliefert. Dadurch kann eine Verkürzung
der Transportstrecke bzw. eine Kompensation der
Transportzeit erreicht werden, da an unterschiedlichen
Positionen innerhalb des Speicher- und Transportsys-
tems angeforderte Transporteinheiten bereitstehen. Ein
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weiterer Vorteil dezentraler Lager liegt darin, dass die
einzelnen Lagerbereiche einfacher voneinander ge-
trennt werden können. Des Weiteren können lokale Spei-
cher z.B. im Bereich der Übergabeeinrichtungen mini-
miert werden. Die Kapazität der Pufferspeicher und der
Zwischenspeicher kann variabel sein und hängt bei-
spielsweise von der jeweiligen Transportstreckenlänge
(Transportzeit) und der Leistung der angeschlossenen
Produktionsstation ab.
[0012] In einer zweckmäßigen Weiterbildung des Ver-
fahrens werden die Transportaufträge in der Reihenfolge
ihrer Prioritäten vergeben, wobei die Priorität wahlweise
aus der Dringlichkeit und/oder dem Vorrang eines Mate-
rials und/oder dem Vorrang einer Übergabeeinrichtung
bzw. Produktionsstation und/oder dem Vorrang eines
Pufferspeichers oder eines Zwischenspeichers und/oder
dem Vorrang von Produktionsaufträgen durch die Mate-
rialflusssteuerung ermittelt wird. Die einzelnen Kriterien
können wiederum priorisiert bzw. gewichtet werden. Da-
mit lässt sich die Versorgung/Entsorgung flexibel und in-
dividuell an die jeweiligen (Kunden)Erfordernisse anpas-
sen. Insbesondere kann die Versorgung der Produkti-
onsstationen mit vollen Transporteinheiten nach dem
FiFo-Prinzip erfolgen, um eine Überalterung der im Spei-
cher- und Transportsystem befindlichen Artikel zu ver-
meiden.
[0013] Zweckmäßigerweise werden die Transportauf-
träge von der Materialflusssteuerung an diejenigen
Transportfahrzeuge vergeben, die unter Berücksichti-
gung der Anfahrzeit und der Transportzeit die kürzeste
Gesamtzeit zur Ausführung des Transportauftrags be-
nötigen. Die ausgewählten bzw. beauftragten Transport-
fahrzeuge können daher wahlweise aus einem Lagerre-
gal des Speichersystems (z.B. Zentrallager, dezentrales
Lager) oder von einer beliebigen Position des Schienen-
netzes starten. Als Anfahrzeit wird insbesondere die Zeit
bezeichnet, die das Transportfahrzeug benötigt, um die
angeforderte Transporteinheit aus dem Zentrallager
oder dem dezentralen Lager bzw. aus einem der Über-
gabeeinrichtung optional zugeordneten Speicher abzu-
holen. Im Pufferspeicher oder an jeder anderen Position
auf dem Schienensystem sind die Transporteinheiten ja
bereits auf dem Transportfahrzeug angeordnet, weshalb
die Anfahrzeit null beträgt. Es fällt lediglich eine Trans-
portzeit an. Diese Ausführung des Verfahrens optimiert
den Materialfluss innerhalb des Speicher- und Transport-
systems.
[0014] Das erfindungsgemäße Verfahren wird optional
dadurch weitergebildet, dass mit einem einzigen Trans-
portauftrag zwei Unteraufträge abgewickelt werden, in-
dem eine volle Transporteinheit vom Transportfahrzeug
an die Übergabeeinrichtung und anschließend eine leere
Transporteinheit von der Übergabeeinrichtung an das-
selbe Transportfahrzeug übergeben wird, oder umge-
kehrt. Einfach ausgedrückt können z.B. Fahrzeiten ohne
Artikel/Material, also so genannte Leerfahrten, durch das
Zusammenfassen von Transportaufträgen minimiert
werden, wodurch die Transport- und/oder Wartezeiten

noch weiter reduziert werden.
[0015] Eine vorteilhafte Weiterbildung zeichnet sich
dadurch aus, dass die vollen oder leeren Transportein-
heiten, die jeweils aus einem Ladungsträger und einem
Ladegutträger gebildet sind, nach dem Übergeben vom
Transportfahrzeug an die Übergabeeinrichtung mit der
Liftanordnung vertikal nach unten in eine erste Überga-
beebene transportiert werden, wobei der volle oder leere
Ladegutträger in der unteren Übergabeebene vom La-
dungsträger abgenommen, zu einer Station zum Verän-
dern des Füllstandes der Ladegutträger transportiert und
an diese übergeben wird. Ladungsträger sind passive
Hilfsmittel zur Lagerung und zum Transport der Ladegut-
träger. Die Ladegutträger selbst sind die die Artikel oder
das Material tragenden Hilfsmittel. Als Ladegutträger
sind beispielhaft Schragen, Boxen, Behälter, Paletten,
Aufnahmedorne für Bobinen oder Werkzeugträger ge-
nannt. Dadurch, dass die Transporteinheiten erst nach
der Übergabe aus dem Speicher- und Transportsystem
an die Übergabeeinrichtung abgesenkt werden, ist das
Transportfahrzeug frühzeitig wieder frei, so dass dieses
für nachfolgende Transportaufträge zur Verfügung steht.
Des Weiteren verfahren die Transportfahrzeuge außer-
halb des Zentrallagers und/oder der verteilten Lager aus-
schließlich in der Transportebene, verlassen also das
Transportsystem nicht, was zum einen dazu führt, dass
auf Übergaben der Transportfahrzeuge verzichtet wer-
den kann und zum anderen sichergestellt wird, dass die
zu transportierenden Transporteinheiten belastungsarm
innerhalb des Transportsystems gehandhabt werden.
[0016] Vorzugsweise wird der Ladungsträger nach
dem Abnehmen des Ladegutträgers vertikal nach unten
oder oben in eine zweite, unterhalb der Transportebene
liegende Übergabeebene transportiert, um einen Lade-
gutträger mit verändertem Füllstand aufzunehmen, wo-
bei der Ladegutträger mit dem veränderten Füllstand an
den Ladungsträger übergeben und die dadurch wieder-
hergestellte Transporteinheit dann vertikal nach oben in
die Transportebene transportiert wird, in der die Trans-
porteinheit an ein zuvor bei der Materialflusssteuerung
angefordertes und bereitgestelltes Transportfahrzeug
übergeben wird. Damit wird das Prinzip des "Doppelauf-
trages" unterstützt, indem die Anzahl der Leerfahrten re-
duziert wird. Der gerade durch die Abnahme des Lade-
gutträgers frei gewordene Ladungsträger kann unmittel-
bar, nämlich an derselben Übergabeeinrichtung wieder
mit einer Transporteinheit bestückt und zum Transport-
fahrzeug gebracht werden, was mit maximal reduzierter
Transportstrecke realisiert werden kann, um den Mate-
rialfluss zu optimieren.
[0017] Eine zweckmäßige Weiterbildung ist dadurch
gekennzeichnet, dass das Zentrallager und/oder jedes
dezentrale Lager und/oder jeder Pufferspeicher von ei-
nem Lagerverwaltungssystem gesteuert bzw. verwaltet
wird. Anders ausgedrückt steuert das Lagerverwaltungs-
system (kurz LVS) basierend auf den Planungsdaten ei-
nes übergeordneten Produktionsplanungssystems (kurz
PPS) über ein Netzwerk, das das Produktionsplanungs-
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system mit dem Lagerverwaltungssystem sowie mit den
Produktionsstationen verbindet, die Produktionsstatio-
nen und den Lagerbestand. Dazu steht das Lagerver-
waltungssystem mit der Materialflusssteuerung optional
in Verbindung. Mit einem solchen Verfahrensablauf wird
eine optimale Abwicklung der durch die Materialanforde-
rung in Schritt a) ausgelösten Transportaufträge erreicht.
[0018] Vorteilhafterweise verfahren innerhalb des
Speicher- und Transportsystems freie Transportfahrzeu-
ge und mit vollen oder leeren Transporteinheiten belegte
Transportfahrzeuge, um einerseits volle oder leere
Transporteinheiten zu einer Übergabeeinrichtung zu lie-
fern und andererseits im Füllstand veränderte Trausper-
teinheiten von einer Übergabeeinrichtung abzuholen.
Durch die permanente Bereitstellung sowohl freier als
auch belegter Transportfahrzeuge innerhalb des Spei-
cher- und Transportsystems können die Transportstre-
cken bzw. die Transportzeiten optimiert werden.
[0019] Das Verfahren eignet sich besonders gut für
das Handling von Schragen als Ladegutträger. Das Ver-
fahren wird daher optional dadurch weitergebildet, dass
mindestens eine Übergabeeinrichtung, die einem Schra-
genfüller zugeordnet ist, der wiederum einem Maker,
nämlich einer Filterherstellungsmaschine oder einer Zi-
garettenherstellungsmaschine zugeordnet ist, Leer-
schragen als Ladegutträger zur Aufnahme stabförmiger
Artikel anfordert, wobei die Leerschragen zusammen mit
dem Ladungsträger in die untere Übergabeebene trans-
portiert, dort vom Ladungsträger abgenommen und zum
Schragenfüller transportiert sowie an diesen übergeben
werden.
[0020] Vorteilhafterweise werden die vom Schragen-
füller befüllten Schragen zurück an die Übergabeeinrich-
tung übergeben und von dieser auf einen angeforderten
Ladungsträger übergeben, der wahlweise bereits an der
Übergabeeinrichtung bereitsteht oder von einem Trans-
portfahrzeug angeliefert wird, wobei die aus Ladungsträ-
ger und Schragen gebildeten vollen Transporteinheiten
aus der Übergabeebene nach oben in die Transportebe-
ne transportiert und dort an das angeforderte Transport-
fahrzeug übergeben werden, so dass die volle Trans-
porteinheit zur weiteren Verwendung in das Speicher-
und Transportsystem eingeschleust wird. Das Einlagern
der vollen Schragen ist am Beispiel von Filtern wichtig,
damit die Filter während der Lagerungszeit aushärten
können.
[0021] Das Verfahren wird optional auch dadurch wei-
tergebildet, dass mindestens eine Übergabeeinrichtung,
die einem Schragenentleerer zugeordnet ist, der wieder-
um einem Maker, nämlich einer Filteransetzmaschine
oder einer Packmaschine oder einer Multisegmentfilter-
herstellungsmaschine zugeordnet ist, Vollschragen als
Ladegutträger mit stabförmigen Artikeln anfordert, wobei
die Vollschragen zusammen mit dem Ladungsträger in
die untere Übergabeebene transportiert, dort vom La-
dungsträger abgenommen und zum Schragenentleerer
transportiert sowie an diesen übergeben werden.
[0022] Vorteilhafterweise werden die vom Schragen-

entleerer entleerten Schragen zurück an die Übergabe-
einrichtung übergeben und von dieser auf einen ange-
forderten Ladungsträger übergeben, der wahlweise be-
reits an der Übergabeeinrichtung bereitsteht oder von
einem Transportfahrzeug angeliefert wird, wobei die aus
Ladungsträger und Schragen gebildeten leeren Trans-
porteinheiten aus der Übergabeebene nach oben in die
Transportebene transportiert und dort an das angefor-
derte Transportfahrzeug übergeben werden, so dass die
leere Transporteinheit zur weiteren Verwendung in das
Speicher-und Transportsystem eingeschleust wird.
[0023] Bevorzugt wird eine dem Ladungsträger zuge-
ordnete Schutzhaube vor dem Transport in die Überga-
beebene vom Ladungsträger abgenommen und nach
dem Transport zurück in die Transportebene auf den La-
dungsträger aufgesetzt. Die Schutzhaube schützt die zu
transportierenden Artikel. Das Abnehmen der Schutz-
haube ermöglicht das Entleeren bzw. Befüllen der Schra-
gen. Das Aufsetzen stellt sicher, dass die im Schragen
befindlichen Artikel geschützt sind.
[0024] Mit den im Zusammenhang mit der Handha-
bung von Schragen genannten Verfahrensschritten wird
das Entkoppeln der einzelnen Produktionsstationen von-
einander erreicht, also insbesondere das Trennen von
Maker und Packer, und ermöglicht den bedarfsgerechten
und flexiblen sowie örtlich und zeitlich veränderbaren
Materialfluss zwischen den Produktionsstationen. An-
ders ausgedrückt kann jede Produktionsstation unab-
hängig von anderen Produktionsstationen zunächst in
das Speicher- und Transportsystem produzieren, wäh-
rend sich andere Produktionsstationen unabhängig von
anderen Produktionsstationen aus dem Speicher- und
Transportsystem mit dem notwendigen Material versor-
gen können. Durch den optimierten Materialfluss können
verbesserte Produktionskapazitäten der einzelnen Pro-
duktionsstationen mit unterschiedlichen Produktionsge-
schwindigkeiten erreicht werden. Der Nutzungsgrad der
Produktionsstationen wird durch den permanenten und
unterbrechungsfreien Betrieb erhöht. Selbst der Ausfall
einzelner Produktionsstationen kann kompensiert wer-
den. Es können mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
auch Artikel, beispielsweise Zigaretten, "auf Lager" pro-
duziert werden, so dass die Anzahl der Markenwechsel
und die aus Markenwechsel resultierenden Wartezeiten
reduziert werden können.
[0025] Besonders vorteilhaft ist es, wenn mindestens
eine Übergabeeinrichtung, die einem Bobinenautoma-
ten zugeordnet ist, der wiederum einem Maker, nämlich
einer Filterherstellungsmaschine oder einer Zigaretten-
herstellungsmaschine oder einer Packmaschine oder ei-
ner Folieneinschlagmaschine, zugeordnet ist, einen La-
dungsträger mit einem mindestens eine Bobine tragen-
den Ladegutträger anfordert, wobei der mindestens eine
Bobine tragende Ladegutträger zusammen mit dem La-
dungsträger in die untere Übergabeebene transportiert,
dort vom Ladungsträger abgenommen und zum Maker
transportiert sowie an diesen übergeben wird, wobei der
ladegutträgerfreie Ladungsträger anschließend aus der
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Übergabeebene nach oben in die Transportebene trans-
portiert und dort an das angeforderte Transportfahrzeug
übergeben werden, so dass der leere Ladungsträger zur
weiteren Verwendung in das Speicher- und Transport-
system eingeschleust wird. Mit diesem optionalen Ver-
fahrensschritt kann neben den stabförmigen Artikeln, al-
so z.B. den Filtern oder den Zigaretten, auch das für die
Herstellung der genannten Artikel notwendige Material,
wie z.B. Umhüllungspapier für die Filterherstellung, Zi-
garettenpapier und/oder Belagpapier für die Zigaretten-
herstellung, sowie Verpackungsmaterial für das Verpa-
cken, aus dem Speicher- und Transportsystem an Über-
gabeeinrichtungen ohne Eingriff einer Bedienperson
transportiert werden. Mit anderen Worten ist die Versor-
gung/Entsorgung völlig autark und der Materialfluss so-
mit optimiert.
[0026] Optional kann mindestens eine Übergabeein-
richtung einen Ladungsträger mit einem Ersatz-
und/oder Verschleißteile aufnehmenden Ladegutträger
anfordern, wobei der die Ersatz- und/oder Verschleißtei-
le tragende Ladegutträger zusammen mit dem Ladungs-
träger in die untere Übergabeebene transportiert und dort
vom Ladungsträger abgenommen wird, wobei der La-
dungsträger mit leerem oder ohne Ladegutträger an-
schließend aus der Übergabeebene nach oben in die
Transportebene transportiert und dort an das angefor-
derte Transportfahrzeug übergeben werden, so dass der
freie Ladungsträger bzw. der leere Ladegutträger zur
weiteren Verwendung in das Speicher-und Transport-
system eingeschleust wird. Ersatz- und/oder
Verschleißteile werden auch als Produktionshilfsmittel
bezeichnet, ebenso wie solche Materialien, die zur Her-
stellung der stabförmigen Artikel sowie deren Verpa-
ckung beitragen, also insbesondere auch Verbrauchs-
materialien wie z.B. Leim. Als Verschleiß- und/oder Er-
satzteile der Produktionsstationen sind z.B. Saugbänder
oder Messer zu nennen, sowie weitere nicht auf Bobinen
gewickelte Verpackungsmaterialien wie z.B. Zuschnitte
für Zigarettenpackungen, Coupons, Steuermarken und
Kartons. Damit wird das Verfahren noch unabhängiger
vom Eingriff von Bedienpersonen, da der Materialfluss
vollständig und automatisch gesteuert erfolgt, was zu-
dem die Fehleranfälligkeit reduziert. Der erfindungsge-
mäße Verfahrensschritt unterstützt des Weiteren ein
"aufgeräumtes" Umfeld an den einzelnen Produktions-
stationen durch die Speicherung im Zentralspeicher, im
dezentralen Speicher, im Pufferspeicher oder im Trans-
portsystem, da die Zuführung der angeforderten Materi-
alien nur im Bedarfsfall erfolgt. Des Weiteren wird nur
die benötigte Materialmenge zu der Übergabeeinrich-
tung transportiert, was den Umfang der Rücklieferungs-
mengen z.B. bei einem Markenwechsel reduziert. Mit
diesem erfindungsgemäßen Verfahren können alle
Übergabeeinrichtungen, auch solche, die manuellen Ar-
beitsplätzen oder Verteilzentren zugeordnet sind, mit
sämtlichen zum Herstellen und Verpacken sowie zur Auf-
rechterhaltung des Produktionsbetriebs notwendigen
Produktionshilfsmittel in einem gemeinsamen Speicher-

und Transportsystem gehandhabt werden, was den ge-
samten Materialfluss zeit- und wegoptimiert.
[0027] Vorteilhafterweise wird das Versorgen der
Übergabeeinrichtung mit den Ersatz- und/oder Ver-
schleißteilen durch eine Bedienperson oder einen in der
Materialflusssteuerung hinterlegten Wartungsplan oder
Bedarfsplan ausgelöst. Insbesondere mit der Auslösung
der Versorgung durch den in der Materialflusssteuerung
hinterlegten Wartungsplan wird ein kontinuierlicher Pro-
duktionsbetrieb durch den optimierten Materialfluss auf-
rechterhalten.
[0028] Vorzugsweise wird ein freier Ladungsträger von
einer Übergabeeinrichtung angefordert, um einen mit
Restmaterial versehenen Ladegutträger abzuholen. Da-
durch, dass die Möglichkeit einer automatischen Rück-
liefenmg von Restmaterial geschaffen ist, beispielsweise
bei einem Markenwechsel oder bei Produktionsende,
werden die Materialien effizienter verbraucht und insbe-
sondere der Ausschuss reduziert. Insbesondere nicht
vollständig verbrauchte Bobinen können dadurch zurück
in das Speicher- und Transportsystem geführt werden.
[0029] Das Verfahren ist dadurch vorteilhaft weiterge-
bildet, indem die vollen bzw. bestückten sowie leeren
Ladegutträger im Zentrallager, dezentralen Lager, Puf-
ferspeicher, auf dem Schienennetz oder direkt in der
Übergabeeinrichtung mit oder ohne Ladungsträger so-
wie mit oder ohne Transportfahrzeug gespeichert wer-
den. Dadurch, dass quasi überall Ladegutträger zur Er-
ledigung eines Transportauftrags zur Verfügung stehen
können, selbst auf Transportfahrzeugen, die gerade ei-
nen anderen Transportauftrag ausführen, ist eine maxi-
mal kurze Transportstrecke bzw. Transportzeit teilweise
sogar ohne Anfahrzeit erreichbar, wodurch der Material-
fluss optimiert wird. Dadurch können für alle Anforderun-
gen jeweils optional die am günstigsten gelegenen La-
degutträger zu der jeweils den Transportauftrag auslö-
senden Position, vorzugsweise die Übergabeeinrichtun-
gen und die Pufferspeicher, zum Liefern des angeforder-
ten Ladegutträgers ausgewählt und angesteuert werden,
um den Transportauftrag auszuführen.
[0030] Zweckmäßigerweise werden die Transport-
fahrzeuge und/oder die Ladungsträger und/oder die La-
degutträger und/oder das zu transportierende Material
durch maschinell lesbare und/oder elektronische Kenn-
zeichnungsträger lokalisiert und/oder verfolgt. Dies er-
leichtert die Produktverfolgung im Speicher- und Trans-
portsystem sowie in den daran angeschlossenen Über-
gabeeinrichtungen und Produktionsstationen. Über die
Produktverfolgung ist der jeweilige Aufenthaltsort aller
Transportfahrzeuge und/oder Ladungsträger und/oder
Ladegutträger und/oder der darin transportierten Mate-
rialien feststellbar. Des Weiteren ist die Bewegungshis-
torie nachvollziehbar, so dass z.B. für die Weiterverar-
beitung ungeeignete Materialien sowie fehlerhafte Ma-
terialien erkannt und ausgeschleust werden.
[0031] Vorteilhafterweise erfolgt das Lokalisieren
und/oder Verfolgen über ein Satellitennavigationssys-
tem und wenigstens einen Innenraumübertrager. Durch
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das Satellitennavigationssystem und den so genannten
"Indoor Transmitter" kann eine exakte und schnelle Pro-
duktverfolgung gewährleistet werden.
[0032] Das Verfahren wird optional dadurch weiterge-
bildet, dass Leerschragen nahe dem Schragenentleerer
und/oder unmittelbar vor dem Zuführen an den Schra-
genfüller vollständig entleert und/oder gesäubert wer-
den. Diesen Schritt kann man auch als Konformisieren
von Leerschragen bezeichnen. Ein Leerschragen wird
als unkonform bezeichnet, wenn dieser vor dem Zufüh-
ren zu einem Schragenfüller nicht vollständig leer ist. Je-
der Schragen wird daher vor dem Zuführen entleert
und/oder gesäubert, um eine unerwünschte Vermi-
schung von Artikeln in den Schragen zu vermeiden.
[0033] Vorzugsweise werden die Vollschragen nach
dem Befüllen im Schragenfüller im Bereich zwischen
dem Schragenfüller und der Übergabeeinrichtung auf
Konformität geprüft und solche Vollschragen, die als
nicht konform erkannt werden, werden an dem Ein-
schleusen in das Speicher- und Transportsystem gehin-
dert. Dieser auch als Konformisierung von Vollschragen
bezeichnete Verfahrensschritt umfasst z.B. das Überprü-
fen des Füllniveaus sowie des Füllbildes, das Überwa-
chen auf so genannte Querflieger und vorstehende Arti-
kel, sowie der Sortenreinheit, des Verschmutzungsund
Beschädigungsgrads der Artikel sowie der Schragen
selbst. Diese manuell oder automatisch ausführbare
Konformitätsprüfung führt im Falle einer festgestellten
Unkonformität zum Unterbinden der Zuführung des
Schragens in das Speicher- und Transportsystem.
[0034] Eine bevorzugte Weiterbildung ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bobinen bei der Übergabe mittels
einer Übergabeeinrichtung aus dem Speichersystem an
das Transportsystem auf ihre Konformität geprüft wer-
den, und solche Bobinen, die nicht als konform erkannt
werden, an dem Einschleusen in das Transportsystem
gehindert werden. Eine Bobine wird als unkonform be-
zeichnet, wenn z.B. der Zustand des Bobinenschlosses
kritisch oder die Bobine teleskopiert ist.
[0035] Vorzugsweise werden die Ladegutträger und
insbesondere die mit stabförmigen Artikeln gefüllten Voll-
schragen vor dem Einlagern in das Speichersystem und
nach dem Auslagern aus dem Speichersystem gewo-
gen. Dadurch lässt sich am Beispiel von Zigaretten im
Vollschragen der Trocknungsgrad erkennen. Die Ziga-
retten verlieren während der Lagerung Feuchtigkeit. Lie-
gen die Zigaretten längere Zeit, beispielsweise mehr als
24h in einem Speicher, ist die Feuchtigkeit so gering,
einhergehend mit einem signifikanten Gewichtsverlust,
dass eine Weiterverarbeitung unterbunden wird.
[0036] Dazu wird zweckmäßigerweise eine Gewichts-
differenz ermittelt, die bei Überschreiten eines oberen
Grenzwertes und bei Unterschreiten eines unteren
Grenzwertes das Ausschleusen der Ladegutträger aus
dem Speicher- und Transportsystem über eine Überga-
beeinrichtung auslöst.
[0037] Eine vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens
zeichnet sich dadurch aus, dass volle, also mit Material

versehene Ladegutträger nach vorgegebenen Kriterien
und/oder stichprobenartig direkt aus dem Speicher- und
Transportsystem in eine Qualitätssicherungsstation
übergeben werden. Die direkte Kopplung einer Qualitäts-
sicherungsstation an das Speicher- und Transportsys-
tem oder über eine Übergabeeinrichtung ermöglicht
während des Produktionsbetriebs eine Kontrolle. Über
die Zuordnung und Produktverfolgung sowie deren Be-
wegungshistorie lassen sich Rückschlüsse auf die Pro-
duktionsstation ziehen, so dass aus den Ergebnissen der
Qualitätssicherung kurzfristig die entsprechenden Kon-
sequenzen, beispielsweise eine Nachstellung der Ma-
schinenparameter der Produktionsstation oder sogar die
Stilllegung der Produktionsstation, gezogen werden kön-
nen.
[0038] Weitere zweckmäßige und/oder vorteilhafte
Merkmale und Weiterbildungen ergeben sich aus den
Unteransprüchen und der Beschreibung. Das erfin-
dungsgemäße Verfahrensprinzip wird anhand der bei-
gefügten Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung
zeigt:

Fig. 1 eine schematische Übersicht eines in-
tralogistischen Systems, das in der
Tabak verarbeitenden Industrie zum
Einsatz kommt,

Fig. 2 einen schematischen Ablaufplan für
einen Transportauftrag,

Fig. 3 einen schematischen Ablaufplan für
eine Übergabeeinrichtung,

Fig. 4 eine schematische Darstellung der
Netzwerkanbindung innerhalb des
Systems,

Fig. 5 a) bis e) schematische Darstellungen von
Transporteinheiten,

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines
Transportfahrzeugs, und

Fig. 7 eine schematische Darstellung des
Bereichs einer Übergabeeinrichtung.

[0039] In der Zeichnung wird das erfindungsgemäße
Verfahren beispielhaft anhand eines intralogistischen
Systems der Tabak verarbeitenden Industrie erläutert.
Die Erfindung bezieht sich jedoch ausdrücklich auch auf
Verfahren anderer Bereiche, in denen mehrere Produk-
tionsstationen, also z.B. Herstellungsmaschinen, Pack-
maschinen etc. mit einem Speicher- und Transportsys-
tem in Form eines Materialaustausches miteinander
kommunizieren. Des Weiteren werden in der Zeichnung
nur beispielhafte Abläufe, beispielsweise zur Handha-
bung von Schragen innerhalb der Zigarettenindustrie er-
läutert. Weitere nicht dargestellte Abläufe, beispielswei-
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se zur Handhabung von Bobinen oder dergleichen sind
jedoch ebenfalls von der Erfindung abgedeckt.
[0040] Das erfindungsgemäße Verfahren beschreibt -
vorzugsweise für ein intralogistisches System 10 in der
Zigaretten- und/oder Filterstabproduktion - die bedarfs-
gesteuerte Versorgung und Entsorgung mindestens
zweier Produktionsstationen 11 der Tabak verarbeiten-
den Industrie mit vollen und/oder leeren Transportein-
heiten 12, die mittels selbstfahrenden Transportfahrzeu-
gen 30 innerhalb eines Speicher- und Transportsystems,
das als Überkopf-System mit einem mindestens ein La-
gerregal umfassenden Zentrallager 13 als Speichersys-
tem 14 und einem zum Transportsystem 15 gehörenden
Schienennetz 16, an das jede Produktionsstation 11 an-
geschlossen ist, ausgebildet ist, schienengebunden zur
Versorgung an jede Produktionsstation 11 heran und zur
Entsorgung von jeder Produktionsstation 11 weg verfah-
ren werden.
[0041] Dieses Verfahren ist durch die folgenden Schrit-
te gekennzeichnet: a) Anfordern einer vollen oder leeren
Transporteinheit 12, die innerhalb des Speicher- und
Transportsystems 14, 15 zur Verfügung steht, durch eine
Übergabeeinrichtung 17, die ein Bindeglied zwischen
dem Speicher- und Transportsystem 14, 15 und der zu-
gehörigen Produktionsstation 11 bildet, bei einer Mate-
rialflusssteuerung 18, b) Vergeben eines Transportauf-
trags durch die Materialflusssteuerung 18 an ein Trans-
portfahrzeug 30 mit der angeforderten vollen oder leeren
Transporteinheit 12, c) Verfahren des Transportfahr-
zeugs 30 mit der vollen oder leeren Transporteinheit 12
in der Transportebene auf dem Schienennetz 16 von der
Startposition des Transportfahrzeugs 30 bis an die den
Transportauftrag auslösende Übergabeeinrichtung 17
einer Produktionsstation 11, die in einer Produktionse-
bene unterhalb der Transportebene liegt, heran, d) Über-
geben der vollen oder leeren Transporteinheit 12 vom
Transportfahrzeug 30 an die Übergabeeinrichtung 17 an
einer Übergabeposition, e) Absenken der vollen oder lee-
ren Transporteinheit 12 aus der Transportebene in eine
unterhalb der Transportebene liegende Übergabeebene
mittels einer Liftanordnung, wobei die Schritte d) und e)
auch in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden
können und das Transportfahrzeug 30 nach dem Über-
geben der vollen oder leeren Transporteinheit 12 an die
Übergabeeinrichtung 17 für einen nächsten Transport-
auftrag freigegeben wird.
[0042] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet
sich demnach dadurch aus, dass mehrere Produktions-
stationen 11 an ein Speicher- und Transportsystem 14,
15 angeschlossen sind, und jede Produktionsstation 11
über eine Übergabeeinrichtung 17 mit dem Speicher-
und Transportsystem 14, 15 in Verbindung steht, so dass
unter Fortfall einer manuellen Tätigkeit/eines manuellen
Eingreifens Transporteinheiten 12 mit und ohne Material
zwischen dem Speicher- und Transportsystem 14, 15
und den Produktionsstationen 11 sowie zwischen Pro-
duktionsstationen 11 via Speicher- und Transportsystem
14, 15 untereinander geliefert und abgeholt werden kön-

nen. Die eingebundenen Produktionsstationen 11 kön-
nen Herstellungsmaschinen, Packmaschinen oder auch
manuelle Arbeits- oder Verteilplätze sein. Entscheidend
ist, dass der gesamte Materialfluss, der neben den Fil-
terstäben, Zigaretten, anderen stabförmigen Artikeln etc.
sowie sonstigen zur Herstellung der Artikel der Tabak
verarbeitenden Industrie notwendigen Materialien und
Produkte ausdrücklich auch zum Transport der vorge-
nannten Artikel, Materialien und Produkte notwendige
Komponenten einschließt, über die Materialflusssteue-
rung gesteuert, koordiniert und überwacht wird.
[0043] Die im Folgenden beschriebenen Verfahrens-
schritte und Weiterbildungen stellen für sich betrachtet
oder in Kombination miteinander bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung dar. Es wird ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass Verfahrensschritte, die in den An-
sprüchen und/oder der Figurenbeschreibung zusam-
mengefasst sind, auch funktional eigenständig das wei-
ter oben beschriebene Verfahren weiterbilden können.
[0044] In der Figur 1 sind nahezu sämtliche möglichen
Optionen in einer Darstellung zusammengefasst. Das er-
findungsgemäße Verfahren kann aber auch nur Teile des
Systems 10 umfassen, beispielsweise, wenn nur Maker
oder ausschließlich Packmaschinen mit dem Speicher-
und Transportsystem 14, 15 gekoppelt sind.
[0045] Das Speicher- und Transportsystem 14, 15 ist
als Überkopf-System ausgebildet, was bedeutet, dass
die Transportebene vom Boden gelöst oberhalb der Bo-
denebene, in der bzw. auf der die Produktionsstationen
11 angeordnet sind, verläuft. Das Speichersystem 14
selbst umfasst das Zentrallager 13 mit mindestens einem
Lagerregal, wobei jedes Lagerregal mit einer skalierba-
ren Anzahl von Regalen versehen ist, deren Lagerflä-
chen in horizontalen Regalebenen und vertikalen Regal-
reihen angeordnet sind. Die einzelnen Regale sind mit
Abstand zueinander aufgestellt, so dass in den Gassen
zwischen den Regalen die Einlagerung und Auslagerung
von Transporteinheiten 12 mittels der Transportfahrzeu-
ge 30 erfolgen kann. In jeder Gasse können gleichzeitig
mehrere Transportfahrzeuge 30 - auch in unterschiedli-
chen Regalebenen - verfahren werden. Die Transport-
fahrzeuge 30 fahren von den Stirnseiten in die Gassen.
An einer Seite jeder Gasse oder an beiden Seiten jeder
Gasse befindet sich eine Liftanordnung, um die Trans-
portfahrzeuge 30 zwischen den Regalebenen hin und
her fahren zu lassen sowie um die Transportfahrzeuge
30 letztlich in die Transportebene zu bringen.
[0046] Das Transportsystem 15 liegt in der Transpor-
tebene und umfasst das Schienennetz 16. Auf dem
Schienennetz 16 sind die Transportfahrzeuge 30 selb-
ständig verfahrbar. Die selbstfahrenden Transportfahr-
zeuge 30 selbst sind zur Aufnahme und Abgabe der
Transporteinheiten 12 oberhalb der Schienenebene aus-
gebildet und eingerichtet. Im Bereich des Schienennet-
zes 16 sind zusätzlich zum Zentrallager 13 Pufferspei-
cher ausgebildet. Des Weiteren können dem Transport-
system 15 bzw. dem Schienennetz 16 neben dem Zen-
trallager 13 weitere Zwischenspeicher zugeordnet sein.
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Diese mindestens ein Lagerregal aufweisenden, dezen-
tralen Lager 20 gehören ebenfalls zum Speichersystem
14. Zusätzlich zu den Übergabeeinrichtungen 17 können
auch die Pufferspeicher und/oder die Zwischenspeicher
volle und/oder leere Transporteinheiten 12 bei der Ma-
terialflusssteuerung 18 anfordern. Mittels der Transport-
fahrzeuge 30 werden dann auch die Pufferspeicher
und/oder Zwischenspeicher beliefert. Letztlich können
auch zuvor definierte Abschnitte des Schienennetzes 16
als Zwischenspeicher oder Pufferspeicher dienen und
entsprechend Transportaufträge auslösen.
[0047] Das Zentrallager 13 und/oder jedes verteilte, al-
so dezentrale Lager 20 werden wegoptimiert nahe den
Produktionsstationen 11 angeordnet. Das bedeutet,
dass diese Lager möglichst gleiche Streckenlängen zu
den am weitest entfernten Zielpunkten haben. Damit wer-
den kurze Transportstrecken bzw. Transportzeiten er-
reicht. Letztere kann man auch erreichen, indem im
Schienennetz 16 Abkürzungen der Transportstrecke, so
genannte "Shortcuts" vorgesehen werden. Diese
Maßnahmen führen auch dazu, dass die Transportstre-
cken gleichmäßig ausgelastet und Staus vermieden wer-
den.
[0048] Die Transportaufträge können in der Reihenfol-
ge ihrer Prioritäten vergeben werden. Die Priorität kann
auf unterschiedliche Weise durch die Materialflusssteu-
erung 18 ermittelt werden, beispielsweise aus der Dring-
lichkeit und/oder dem Vorrang eines Materials und/oder
dem Vorrang einer Übergabeeinrichtung 17 bzw. Pro-
duktionsstation 11 und/oder dem Vorrang eines Puffer-
speichers oder eines Zwischenspeichers und/oder dem
Vorrang von Produktionsaufträgen. Beispielsweise wird
für die Ermittlung der Dringlichkeit die von der Überga-
beeinrichtung 17 beim Anfordern in Schritt a) gemeldete
Restlaufzeit der Produktionsstation 11 zugrunde gelegt.
Die Restlaufzeit berechnet sich z.B. aus der Produkti-
onsgeschwindigkeit der Produktionsstation 11.
[0049] Die Transportaufträge können von der Materi-
alflusssteuerung 18 an diejenigen Transportfahrzeuge
30 vergeben werden, die unter Berücksichtigung der An-
fahrzeit und der Transportzeit die kürzeste Gesamtzeit
zur Ausführung des Transportauftrags 30 benötigen. Da-
zu können die ausgewählten bzw. beauftragten Trans-
portfahrzeuge 30 wahlweise aus dem Zentrallager 13,
dem dezentralen Lager 20, dem Pufferspeicher oder je-
der anderen beliebigen Position des Schienennetzes 16
starten. Als Anfahrzeit wird die Zeit gerechnet, die ein
leeres Transportfahrzeug 30, also ein Transportfahrzeug
30 ohne Transporteinheit 12, benötigt, um eine Trans-
porteinheit 12 abzuholen bzw. aufzuladen. Sobald das
Transportfahrzeug 30 mit der angeforderten Trans-
porteinheit 12 bestückt ist, beginnt die Transportzeit, die
mit dem Erreichen der den Transportauftrag auslösen-
den Übergabeeinrichtung 17 endet. Dadurch wird die Ge-
samtzeit zur Ausführung des Transportauftrags opti-
miert. Eine verkürzte Transportzeit kann auch durch die
Steuerung der Geschwindigkeit der Transportfahrzeuge
30 erreicht werden, indem diese bei Bedarf nur in kriti-

schen Streckenabschnitten, z.B. Kurven, zeitweise mit
reduzierter Geschwindigkeit fahren. Wenn im Schienen-
netz 16 unterschiedliche Routen zum Zielpunkt existie-
ren, kann die schnellste Route errechnet werden, wobei
bei der Ermittlung der schnellsten Route neben der
Transportstreckenlänge auch das Verkehrsaufkommen
auf dem Schienennetz 16 berücksichtigt wird.
[0050] Um Leerfahrten von Transportfahrzeugen 30
möglichst zu minimieren und den Verkehr auf dem Schie-
nennetz 16 zu reduzieren, können mit einem einzigen
Transportauftrag zwei Unteraufträge abgewickelt wer-
den, indem eine volle Transporteinheit 12 vom Trans-
portfahrzeug 30 an die Übergabeeinrichtung 17 und an-
schließend eine leere Transporteinheit 12 von der Über-
gabeeinrichtung 17 an dasselbe Transportfahrzeug 30
übergeben wird, oder umgekehrt. Es kann sogar sinnvoll
sein, die Transportfahrzeuge 30 an der Übergabeeinrich-
tung 17 warten zu lassen, um nach der Übergabe einer
angeforderten Transporteinheit 12 eine entsprechend im
Füllstand veränderte Transporteinheit 12 wieder aufzu-
nehmen. Eine weitere Möglichkeit, die Fahrten ohne Ma-
terial zu minimieren besteht darin, die Transportaufträge
in einem Lager (z.B. Zentrallager 13, dezentrales Lager
20) zu starten und dort auch wieder enden zu lassen.
[0051] Eine Transporteinheit 12 kann aus einem La-
degutträger 21 bestehen. Vorzugsweise umfasst die
Transporteinheit 12 jedoch jeweils einen Ladungsträger
22 sowie den Ladegutträger 21. Als Ladungsträger 22
eignen sich z.B. einfache Tabletts, Materialaufnahmen
oder Boxen. Als Ladegutträger 21 sind beispielhaft
Schragen (z.B. zur Aufnahme stabförmiger Artikel), Bo-
xen (z.B. für Verbrauchsmaterial oder Produktionshilfs-
stoffe), Aufnahmeplatten mit oder ohne Aufnahmedorn
(z.B. für Bobinen) etc. genannt. Die Ladegutträger 21
sind vorzugsweise an die jeweils zu transportierenden
Artikel/Materialien angepasst, so dass diese bevorzugt
form- und/oder kraftschlüssig in oder auf dem Ladegut-
träger 21 liegen. Die Ladungsträger 22 sind auf die La-
degutträger 21 abgestimmt, damit diese sicher auf dem
Ladungsträger 22 transportiert werden können und eine
einfache Übergabe vom Transportfahrzeug 30 oder an
das Transportfahrzeug 30 sichergestellt ist.
[0052] In der Figur 6 ist eine beispielhafte Ausgestal-
tung eines Transportfahrzeugs 30 dargestellt. Die Trans-
portfahrzeuge 30 sind als Lastenträger ausgebildet und
weisen auf der dem Schienennetz 16 abgewandten
Oberseite einen Querförderer 31 zum Aufnehmen und
Abgeben von Ladungsträger 22 und/oder Ladegutträ-
gern 21 quer zur Fahrtrichtung des Transportfahrzeugs
30 auf. Der Querförderer 31 kann z.B. ein umlaufender
Bandförderer sein. Der Querförderer 31 kann z.B. auch
zwei beabstandet zueinander angeordnete Förderbän-
der 32, 33 aufweisen, die über einen gemeinsamen An-
trieb 34 synchron antriebbar sind. Andere Ausführungs-
formen, beispielsweise mit vier Bändern zum gleichzei-
tigen Querfördern in entgegen gesetzter Richtung sind
aber auch möglich.
[0053] Nach dem Übergeben der Transporteinheit 12
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vom Transportfahrzeug 30 an die Übergabeeinrichtung
17 wird die Transporteinheit 12 mit der Liftanordnung,
die wahlweise dem Speicher- und Transportsystem 14,
15 oder bevorzugt der Übergabeeinrichtung 17 zugeord-
net ist, vertikal nach unten in eine erste Übergabeebene
transportiert. In der unteren Übergabeebene wird der vol-
le oder leere Ladegutträger 21 vom Ladungsträger 22
abgenommen, zu einer Station zum Verändern des Füll-
standes der Ladegutträger 21 transportiert und an diese
übergeben. Alternativ kann die Transporteinheit 12 auch
zunächst mit dem Transportfahrzeug 30 zusammen ab-
gesenkt werden, um dann die Transporteinheit 12 an die
Übergabeeinrichtung 17 zu übergeben. Sobald die Über-
gabeeinrichtung 17 die Transporteinheit 12 übernom-
men hat und sich die Transporteinheit 12 in der unterhalb
der Transportebene liegenden Übergabeebene befindet,
wird die Transporteinheit z.B. mittels eines Bandtrans-
ports der Station zur Veränderung des Füllstandes zu-
geführt.
[0054] In der Figur 7 ist beispielhaft die Funktionalität
der Liftanordnung im Bereich einer Übergabeeinrichtung
17 dargestellt. Die Übergabeeinrichtung 17 verbindet
das Schienennetz 16 mit einer Produktionsstation 11,
der eine Einrichtung 35 zum Verändern des Füllstandes
der Schragen zugeordnet ist. Die Übergabeeinrichtung
17 weist in dem gezeigten Beispiel einen Speicherbe-
reich 36 und einen Übergabebereich 37 auf. Speicher-
bereich 36 und Übergabebereich 37 sind beabstandet
zueinander angeordnet. Der Übergabebereich 37 kann
auch Speicherbereich und der Speicherberiech 36 auch
Übergabebereich sein. Optional können auch beide Be-
reiche als Speicherbereich z.B. für Vollschragen bzw.
Leerschragen sein. In dem durch den Abstand geschaf-
fenen Zwischenraum ist ein von beiden Seiten zugäng-
licher Lift 38 angeordnet, mittels dem Schragen von oben
nach unten und umgekehrt transportierbar sind. Sowohl
der Speicherbereich 36 als auch der Übergabebereich
37 weisen Fördermittel, beispielsweise Förderbänder 39,
auf, die zum Transport der Ladungsträger 22 und/oder
der Lagegutträger 21 vom Schienennetz 16 bzw. dem
darauf fahrenden Transportfahrzeug 30 in den Speicher-
bereich 36 hinein und aus dem Übergabebereich 37 her-
aus an das Schienennetz 16 bzw. dem darauf fahrenden
Transportfahrzeug 30 ausgebildet und eingerichtet sind.
Des Weiteren sind Mittel vorgesehen, mit denen die La-
dungsträger 22 und/oder Ladegutträger 21 (in der Trans-
portebene) aus dem Speicherbereich 36 in den Lift 38
und aus dem Lift 38 in den Übergabebereich 37 trans-
portierbar sind. Entsprechend können Mittel vorgesehen
sein, mit denen die Ladungsträger 22 und/oder Ladegut-
träger 21 (in der unteren Übergabeebene) aus dem Lift
38 an die Einrichtung 35 oder zurück transportierbar sind.
[0055] Nach dem Abnehmen des Ladegutträgers 21
vom Ladungsträger 22 wird der Ladungsträger 22 ent-
weder mit dem Lift 38 wieder vertikal nach oben in die
Transportebene transportiert, um ihn über den Überga-
bebereich 37 an ein bereitstehendes Transportfahrzeug
30 abzugeben, oder vertikal nach oben oder unten in

eine zweite, ebenfalls unterhalb der Transportebene lie-
gende Übergabeebene transportiert, um eine Trans-
porteinheit 12 mit verändertem Füllstand von derselben
Übergabeeinrichtung 17 zu übernehmen. Die dadurch
wiederhergestellte, vollständige Transporteinheit 12 wird
dann vertikal nach oben in die Transportebene transpor-
tiert, in der die Transporteinheit 12 an ein zuvor bei der
Materialflusssteuerung angefordertes und bereitgestell-
tes Transportfahrzeug 30 übergeben wird.
[0056] Das Zentrallager 13 und/oder jedes verteilte
oder dezentrale Lager 20 und/oder jeder Pufferspeicher
werden von einem Lagerverwaltungssystem (LVS) 23
gesteuert bzw. verwaltet. Das Programm, das vorzugs-
weise der Materialflusssteuerung 18 zugeordnet ist,
steuert u.a. die Lagerplatzzuweisung für die Trans-
porteinheiten 12, die Ein- und Auslagerungsvorgänge
sowie die Bestandsführung. Damit ist z.B. auch auf ein-
fache Weise eine Inventur durchführbar. Einzelne Lager-
bereiche, z.B. solche für Filterstäbe oder Zigaretten oder
Bobinen oder andere Produktionshilfsmittel, können un-
abhängig voneinander verwaltet werden. Weitere Vortei-
le des LVS 23 bestehen darin, die Überwachung der La-
gerdauer z.B. von Filterstäben oder Zigaretten, eine
Sperrung überalterter Bestände, Sicherstellung des
FiFo-Prinzips sowie die Protokollierung der Bewegungen
innerhalb des Speicher- und Transportsystems 14, 15
auszuführen. Das LVS 23 bietet außerdem eine Schnitt-
stelle zu einem Produktionsplanungssystem (PPS) 24
zur vorzugsweise bestandsbasierten Produktionspla-
nung.
[0057] Zur Erreichung einer bedarfsgerechten Materi-
alversorgung der Produktionsstationen 11 über das Sys-
tem 10 sind alle Übergabeeinrichtungen 17 mit der Ma-
terialflusssteuerung 18 vernetzt. Optional ist ein weiteres
Netzwerk vorgesehen, mit dem die Steuerung der Pro-
duktionsstationen 11 und der Lagerbestände im Spei-
chersystem 14 ermöglicht wird. Dieses PPS 24 ist mit
allen Produktionsstationen 11 und dem LVS 23 vernetzt.
Das LVS 23 wiederum steht mit der Materialflusssteue-
rung 18 in Netzwerkverbindung. Die Materialflusssteue-
rung 18 wiederum steuert das Transportsystem 15 und
die darauf verfahrbaren Transportfahrzeuge 30. Durch
das PPS 24 werden - basierend auf individuellen Pla-
nungsdaten - einzelne Produktionsaufträge für die Pro-
duktionsstationen 11 geplant und an die Produktionssta-
tionen 11 und die Übergabeeinrichtungen 17 vergeben.
Ein Produktionsauftrag beschreibt dabei die Art und Men-
ge der an einer Produktionsstation 11 herzustellenden
Artikel/Produkte. Damit sind alle Daten der Artikel/Pro-
dukte und Materialien, die mit dem intralogistischen Sys-
tem 10 zu- und abgeführt werden müssen, bekannt. Über
das Netzwerk bzw. deren Datenverbindungen werden
die Datensätze elektronisch an das Speicher- und Trans-
portsystem 14, 15 sowie an die Übergabeeinrichtungen
17 übertragen. Die Übergabeeinrichtungen 17 erstellen
daraus Materialanforderungen an das Transportsystem
15 für die passenden Transporteinheiten 12, die von der
Materialflusssteuerung 18 in konkrete Transportaufträge
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umgesetzt werden. Das in der Figur 4 schematisch an-
gedeutete System 10 ist durch weitere Produktionssta-
tionen 11 mit zugehöriger Übergabeeinrichtung 17 er-
weiterbar. Das intralogistische System 10 ist dadurch in-
dividuell an unterschiedliche Leistungsfähigkeiten an-
passbar bzw. erweiterbar.
[0058] Innerhalb des Speicher- und Transportsystems
14, 15 fahren freie Transportfahrzeuge 30 und mit vollen
oder leeren Transporteinheiten 12 belegte Transport-
fahrzeuge 30, um einerseits volle oder leere Trans-
porteinheiten 12 zu einer Übergabeeinrichtung 17 zu lie-
fern und andererseits im Füllstand veränderte Trans-
porteinheiten 12 von einer Übergabeeinrichtung 17 ab-
zuholen. Dazu verlassen die Transportfahrzeuge 30 das
Schienennetz 16 nicht. Es besteht allerdings auch die
Möglichkeit, dass die Transportfahrzeuge 30 allein oder
zusammen mit einer Transporteinheit 12 vom Schienen-
netz 16 an die Übergabeeinrichtung 17 und zurück über-
geben werden, wenn z.B. ein Ausschleusen einer Trans-
porteinheit 12 aus einem ersten intralogistisches System
10 der Zigaretten- und/oder Filterstabproduktion und ein
Einschleusen in ein zweites intralogistisches System 10
der Zigaretten- und/oder Filterstabproduktion erzielt wer-
den soll.
[0059] Das zuvor zunächst allgemein beschriebene
Verfahrensprinzip wird im Folgenden für einen beispiel-
haften, konkreten Produktions- bzw. Transportauftrag
und anhand von Übergabeeinrichtungen 17 mit konkre-
ten Transporteinheiten 12 beschrieben.
[0060] Beispielsweise werden bei der Herstellung von
Filterstäben und Zigaretten kundenseitig so genannte
Produktionsaufträge gesteuert. Ein Produktionsauftrag
beschreibt Art und Menge der mit den Produktionsstati-
onen 11 herzustellenden Artikel. Solche Produktionsauf-
träge werden mit einer Vielzahl von Transportaufträgen
abgewickelt. Am Beispiel einer Übergabeeinrichtung 17
für einen Schragenfüller erfolgt bei der Ausgangssituati-
on vorheriger Produktionsauftrag ist beendet, Vollschra-
genstation ist leer, Leerschragen auf Leerschragensta-
tion sind möglich, keine Transporteinheiten 12 mit Voll-
schragen im Speicher der Übergabeeinrichtung 17 vor-
handen und Transporteinheiten 12 mit Leerschragen im
Speicher der Übergabeeinrichtung 17 sind möglich, bei-
spielhaft folgender Ablauf gemäß Figur 2: Nach z.B. ma-
nueller Eingabe eines Produktionsauftrags (siehe Schritt
P1) wird ein Produktionsauftrag angelegt (siehe Schritt
P2). Nach einer Abfrage, ob tatsächlich gestartet werden
soll (siehe Schritt P3), wird ein Produktionsauftrag ge-
startet. Dann wird zunächst der Typ Leerschragen ge-
prüft (siehe Schritt P4). Bei Änderung des Typs Leer-
schragen werden die Leerschragenstation und der Spei-
cher der Übergabeeinrichtung 17 leergefahren und die
passenden Leerschragen angefordert. Wenn die pas-
senden Leerschragen bereitstehen, wird der Produkti-
onsauftrag ausgeführt, nämlich es werden Leerschragen
angeliefert und Vollschragen abgeholt (siehe Schritt P5).
Das detaillierte Ausführen eines Transportauftrags an ei-
ner einem Schragenfüller zugeordneten Übergabeein-

richtung 17 wird weiter unten anhand der Figur 3 näher
erläutert.
[0061] Ist die Produktionsmenge erreicht (Abfrage sie-
he Schritt P6) oder soll der Produktionsauftrag abgebro-
chen werden, wird abgefragt, ob der Produktionsauftrag
tatsächlich beendet werden soll (siehe Schritt P7). Wenn
dies bejaht wird, wird des Weiteren abgefragt, ob die Voll-
schragenstation leer ist (siehe Schritt P8). Falls erforder-
lich oder gewünscht, also wenn der Produktionsauftrag
fortgesetzt werden soll, kann die geforderte Restmenge
eingegeben und der Produktionsauftrag erneut gestartet
werden (siehe Schritt P9). Nach Beendigung des Pro-
duktionsauftrages, wenn also die Produktionsmenge er-
reicht ist, werden die Vollschragen aus dem Speicher der
Übergabeeinrichtung 17 abgeholt und an Transportfahr-
zeuge 30 übergeben, die die Vollschragen abtranspor-
tieren (siehe Schritt P10), beispielsweise in das Zentral-
lager 13. Nach dem Kennzeichnen des Endes des Pro-
duktionsauftrages (siehe Schritt P11) ist der Produkti-
onsauftrag abgeschlossen (Schritt P12).
[0062] In der Figur 2 sind weitere Verfahrensschritte
angedeutet, die optional ausgeführt werden können.
Ausgehend vom Schritt P4 kann für den Fall, dass noch
kein Produktionsauftrag ausgeführt werden soll, auch
der Schritt P13 folgen, mit dem ein Schragenwechsel
eingeleitet werden kann, indem bei abweichendem
Schragentyp Leerschragen des ersten Typs abgeholt
und zum Lager transportiert werden. Wenn in der Abfra-
ge "Leerschragenstation leer?" (Schritt P14) festgestellt
wird, dass diese leer ist, kann mit Schritt P5 fortgefahren
werden. Für den Fall, dass die Leerschragenstation nicht
leer ist, wird mit einer entsprechenden Eingabe zum
Schritt P 15 mit der Meldung "Leerschragen-Block zur
Abholung auf Vollschragenstation bereitstellen" überge-
leitet. Ein solcher Leerschragenblock, beispielsweise ein
4-er Block, wird dann bereitgestellt (Schritt P16). Das
Bereitstellen wird quittiert (Schritt P17). Der Leerschra-
genblock kann dann abgeholt und zum Lager transpor-
tiert werden (Schritt P 18) oder über den Schritt P14 zum
Produktionsauftrag (Schritt P5) führen.
[0063] Soll ein Produktionsauftrag abgebrochen wer-
den, muss dieser Schritt P19 vor dem Beenden des Pro-
duktionsauftrags (Schritt P7) eingegeben bzw. ausge-
führt werden. Wenn die Abfrage bezüglich der Vollschra-
genstation (Schritt P8) negativ ausfällt, wenn also die
Vollschragenstation noch nicht leer ist, erfolgt die Mel-
dung "Block zur Abholung auf Vollschragenstation be-
reitstellen" in Schritt P20. Wird die Abfrage "Blöcke auf
Vollschragenstation?" (Schritt P21) bejaht, wird die Be-
reitstellung quittiert (Schritt P23). Wenn die Abfrage ver-
neint wird, wird die Vollschragenstation mit Leerschra-
gen aufgefüllt (Schritt P22) und dann quittiert (Schritt
P23). Abschließend werden die Vollschragen abgeholt
und gelagert (Schritt P24).
[0064] Im Folgenden wird das Handling im Schritt P5
von Schragen, also Transportbehältern für stabförmige
Artikel, wie z.B. Filterstäbe oder Zigaretten, innerhalb des
intralogistischen Systems 10 bzw. an der Übergabeein-

19 20 



EP 2 754 357 A1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

richtung 17 insbesondere mit Bezug auf die Figur 3 be-
schrieben. Mindestens eine Übergabeeinrichtung 17, die
einem Schragenfüller als Vorrichtung zum Ändern des
Füllstandes zugeordnet ist, der wiederum einem Maker,
nämlich einer Filterherstellungsmaschine oder einer Zi-
garettenherstellungsmaschine zugeordnet ist, fordert
Leerschragen als Ladegutträger 21 zur Aufnahme stab-
förmiger Artikel an (siehe Schritt S1). Diese sind entwe-
der bereits auf einem Transportfahrzeug 30 verfügbar
oder ein Transportfahrzeug 30 holt und übernimmt die
angeforderten Leerschragen aus dem Speichersystem
14. Die Leerschragen können einzeln oder als Block von
mehreren zusammengestellten Leerschragen gehand-
habt werden. Das Transportfahrzeug 30 transportiert den
oder die Leerschragen an die Übergabeeinrichtung 17
(siehe Schritt S2) und übergibt den Ladungsträger 22 mit
dem Leerschragen oder den Leerschragen an die Über-
gabeeinrichtung 17 (siehe Schritt S3). Anschließend
werden die Transporteinheiten 12 zur Liftanordnung
transportiert (siehe Schritt S4). Die Schragen, also auch
die Leerschragen können zum Schutz der darin zu trans-
portierenden Artikel mit einer Schutzhaube 26 oder der-
gleichen versehen sein. Die dadurch erreichte Kapse-
lung der Leerschragen dient (nach dem Befüllen) als Aro-
maschutz und als Schutz gegen das Austrocknen von
Artikeln.
[0065] Für den Fall, dass die Leerschragen mit einer
solchen Schutzhaube 26 abgedeckt sind, wird die
Schutzhaube 26 von der Transporteinheit 12 getrennt
(siehe Schritt S5). Anschließend werden die Leerschra-
gen zusammen mit dem Ladungsträger 22 durch die
Liftanordnung in die untere Übergabeebene transportiert
(siehe Schritt S6). Für den Fall, dass keine Schutzhaube
26 vorgesehen ist, werden die Leerschragen direkt nach
der Übernahme in die untere Übergabeebene transpor-
tiert, dort vom Ladungsträger 22 abgenommen (siehe
Schritt S7) und zum Schragenfüller transportiert (siehe
Schritt S8) sowie an diesen bzw. die zu dem Schragen-
füller zuführende Bandstation übergeben (siehe Schritt
S9).
[0066] Vorzugsweise werden vom Schragenfüller be-
füllte Schragen dann als Vollschragen von der vom
Schragenfüller abführenden Bandstation an die Überga-
beeinrichtung 17 übergeben und von dieser auf einen
angeforderten Ladungsträger 22 übergeben. Dazu wer-
den die Ladungsträger 22 vertikal nach oben oder unten
z.B. mittels der Liftanordnung zu der abführenden Band-
station verfahren (siehe Schritt S 10). Dieser Ladungs-
träger 22 kann bereits an der Übergabeeinrichtung 17
bereitstehen oder von einem Transportfahrzeug 30 an-
geliefert werden. Wenn ein Vollschragen oder mehrere
zu einem Block zusammengestellte Vollschragen vom
Schragenfüller übernommen (siehe Schritt S11), zum
Ladungsträger 22 transportiert (siehe Schritt S12) sowie
auf dem Ladungsträger 22 abgesetzt wurden (siehe
Schritt S 13), kann optional die Neigung der Vollschragen
geändert werden, um das Herausfallen der Artikel zu ver-
hindern. Die aus dem Ladungsträger 22 und den Voll-

schragen gebildeten vollen Transporteinheiten 12 wer-
den durch die Liftanordnung vertikal nach oben in die
Transportebene transportiert (siehe Schritt S 14) und dort
an das angeforderte Transportfahrzeug 30 übergeben.
Optional kann vor dem Übergeben an das Transportfahr-
zeug 30 wiederum eine Schutzhaube 26 zugeführt wer-
den (siehe Schritt S 15), um die in den (Voll-)Schragen
befindlichen Artikel zu schützen. Nach dem Aufwärts-
transport durch die Liftanordnung werden die Trans-
porteinheiten 12 in die Übergabeposition transportiert
(siehe Schritt S 16) und dort zur Übergabe an ein zuvor
angefordertes Transportfahrzeug 30 bereitgestellt (siehe
Schritt S 17). Sowohl die Leerschragen beim Zuführen
zur Übergabeeinrichtung 17 als auch die Vollschragen
beim Abführen aus der Übergabeeinrichtung 17 können
entweder direkt verwendet bzw. weitergegeben werden.
Optional können die Leerschragen und/oder Vollschra-
gen auch an der Übergabeeinrichtung 17 zwischenge-
speichert werden.
[0067] Entsprechend wird auch verfahren, wenn min-
destens eine Übergabeeinrichtung 17, die einem Schra-
genentleerer als Vorrichtung zum Verändern des Füll-
standes zugeordnet ist, der wiederum einem Maker,
nämlich einer Filteransetzmaschine oder einer Packma-
schine oder einer Multisegmentfilterherstellungsmaschi-
ne zugeordnet ist, Vollschragen als Ladegutträger 21 an-
fordert (siehe Schritt S1). Diese sind entweder bereits
auf einem Transportfahrzeug 30 verfügbar oder ein
Transportfahrzeug 30 holt und übernimmt die angefor-
derten Vollschragen aus dem Speichersystem 14. Die
Vollschragen können einzeln oder als Block von mehre-
ren zusammengestellten Vollschragen gehandhabt wer-
den. Das Transportfahrzeug 30 transportiert den oder
die Vollschragen an die Übergabeeinrichtung 17 (siehe
Schritt S2) und übergibt den Ladungsträger 22 mit dem
Vollschragen oder den Vollschragen an die Übergabe-
einrichtung 17 (siehe Schritt S3). Anschließend werden
die Transporteinheiten 12 zur Liftanordnung transportiert
(siehe Schritt S4). Die Schragen, also insbesondere auch
die Vollschragen können zum Schutz der darin zu trans-
portierenden Artikel mit einer Schutzhaube 26 oder der-
gleichen versehen sein. Die dadurch erreichte Kapse-
lung der Vollschragen dient (nach dem Befüllen) z.B. als
Aromaschutz oder als Schutz gegen das Austrocknen
von Artikeln.
[0068] Für den Fall, dass die Vollschragen mit einer
solchen Schutzhaube 26 abgedeckt sind, wird die
Schutzhaube 26 von der Transporteinheit 12 getrennt
(siehe Schritt S5). Anschließend werden die Vollschra-
gen zusammen mit dem Ladungsträger 22 durch die
Liftanordnung in die untere Übergabeebene transportiert
(siehe Schritt S6). Für den Fall, dass keine Schutzhaube
26 vorgesehen ist, werden die Vollschragen direkt nach
der Übernahme in die untere Übergabeebene transpor-
tiert, dort vom Ladungsträger 22 abgenommen (siehe
Schritt S7) und zum Schragenentleerer transportiert (sie-
he Schritt S8) sowie an diesen bzw. die zu dem Schra-
genentleerer zuführende Bandstation übergeben (siehe
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Schritt S9).
[0069] Vorzugsweise werden vom Schragenentleerer
entleerte Schragen dann als Leerschragen von der vom
Schragenentleerer abführenden Bandstation an die
Übergabeeinrichtung 17 übergeben und von dieser auf
einen angeforderten Ladungsträger 22 übergeben. Dazu
werden die Ladungsträger 22 vertikal nach oben oder
unten z.B. mittels der Liftanordnung zu der abführenden
Bandstation verfahren (siehe Schritt S 10). Dieser La-
dungsträger 22 kann bereits an der Übergabeeinrichtung
17 bereitstehen oder von einem Transportfahrzeug 30
angeliefert werden. Ein Leerschragen oder mehrere zu
einem Block zusammengestellte Leerschragen werden
vom Schragenentleerer übernommen (siehe Schritt
S11), zum Ladungsträger 22 transportiert (siehe Schritt
S 12) sowie auf dem Ladungsträger 22 abgesetzt (siehe
Schritt S13). Die aus dem Ladungsträger 22 und den
Leerschragen gebildeten leeren Transporteinheiten 12
werden durch die Liftanordnung vertikal nach oben in die
Transportebene transportiert (siehe Schritt S14) und dort
an das angeforderte Transportfahrzeug 30 übergeben.
Optional kann vor dem Übergeben an das Transportfahr-
zeug 30 wiederum eine Schutzhaube 26 zugeführt wer-
den (siehe Schritt S 15), um die Leerschragen für einen
nächsten Transportauftrag vorzubereiten. Nach dem
Aufwärtstransport durch die Liftanordnung werden die
Transporteinheiten 12 in die Übergabeposition transpor-
tiert (siehe Schritt S16) und dort zur Übergabe an ein
zuvor angefordertes Transportfahrzeug 30 bereitgestellt
(siehe Schritt S17). Sowohl die Vollschragen beim Zu-
führen zur Übergabeeinrichtung 17 als auch die Leer-
schragen beim Abführen aus der Übergabeeinrichtung
17 können entweder direkt verwendet bzw. weitergege-
ben werden. Optional können die Vollschragen und/oder
Leerschragen auch an der Übergabeeinrichtung 17 zwi-
schengespeichert werden.
[0070] Am Beispiel der Figur 3 werden weitere mögli-
che Verfahrensschritte beschrieben. Die Transportein-
heiten 12 mit Vollschragen oder Leerschragen können
nach der Übernahme von der Übergabeeinrichtung 17
(Schritt S3/S4) gespeichert (Schritt S20) oder wieder aus
dem Speicher entnommen (Schritt S21) werden. Nach-
dem die Transporteinheiten 12 im Schritt S17 bereitge-
stellt wurden, kann eine Abholung angefordert werden
(Schritt S 18). Mit der Abholung (Schritt S 19) der Trans-
porteinheiten 12 endet das beispielhafte Handling von
Vollschragen oder Leerschragen. Am Ende eines so ge-
nannten Produktionsauftrags kann das System Leerge-
fahren werden (Schritt S24). Dazu können leere bzw.
freie Transportfahrzeuge 30 angefordert werden (Schritt
S25). Am Anfang eines Produktionsauftrags können
Leerschragen oder Vollschragen abgeholt werden
(Schritt S26). Dazu werden Transporteinheiten 12 mit
Vollschragen oder Leerschragen aus dem Speicher ent-
nommen (Schritt S27), transportiert (Schritt S28), bereit-
bestellt (Schritt S29) und anschließend abgeholt (Schritt
S30). Nach der Übernahme der Transporteinheit 12 von
der Übergabeeinrichtung 17 (Schritt S3) kann die Liefe-

rung von Vollschragen oder Leerschragen noch bestätigt
werden (Schritt S31).
[0071] Neben den Schragen können auch Bobinen in-
nerhalb des intralogistischen Systems 10 automatisch
gehandhabt werden. Dazu ist mindestens eine Überga-
beeinrichtung 17 einem Bobinenautomaten zugeordnet,
der wiederum einem Maker, nämlich einer Filterherstel-
lungsmaschine oder einer Zigarettenherstellungsma-
schine oder einer Packmaschine zugeordnet ist. Diese
Übergabeeinrichtung 17 fordert einen Ladungsträger 22
mit einem mindestens eine Bobine tragenden Ladegut-
träger 21 an. Alternativ kann die oder jede Bobine auch
direkt auf dem Ladungsträger 22 liegen. Nach dem Über-
nehmen der Transporteinheit 12 einschließlich der Bo-
bine oder des Bobinenstapels durch die Übergabeein-
richtung 17 wird die Transporteinheit 12 in die untere
Übergabeebene transportiert, dort vom Ladungsträger
22 abgenommen und zum Maker transportiert sowie an
diesen übergeben. Der ladegutträgerfreie Ladungsträ-
ger 22 wird anschließend aus der Übergabeebene nach
oben in die Transportebene transportiert und dort an das
angeforderte Transportfahrzeug 30 übergeben, so dass
der leere Ladungsträger 22 zur weiteren Verwendung in
das Speicher- und Transportsystem 14, 15 einge-
schleust wird.
[0072] Alternativ kann der Ladungsträger 22 mit der
Bobine oder dem Bobinenstapel vom Transportfahrzeug
30 abgenommen und an die Übergabeeinrichtung 17
übergeben werden. Die oder jede Bobine kann dann ge-
griffen und vom Ladungsträger 22 abgehoben werden,
so dass der dann freie Ladungsträger zurück an das
Transportfahrzeug 30 übergeben wird. Die oder jede Bo-
bine wird dann ohne Ladungsträger 22 vertikal nach un-
ten aus der Transportebene in die Übergabeebene trans-
portiert, beispielsweise direkt in den Speicherbereich des
Bobinenautomaten. Ein umgekehrter Ablauf ist z.B. mög-
lich, wenn nicht verwendete Bobinen, beispielsweise bei
einem Markenwechsel, zurück in das Speicher- und
Transportsystem 14, 15 eingeschleust werden. Dazu
wird ein freier Ladungsträger 22 von der Übergabeein-
richtung 17 angefordert.
[0073] Des Weiteren können auch Ersatz- und/oder
Verschleißteile als Produktionshilfsmittel, zu denen ins-
besondere so genannte "Non Tobacco Materials" (kurz
NTM) wie z.B. Leim, Saugbänder oder Messer als Ver-
schleiß- und/oder Ersatzteile der Produktionsstationen
sowie weitere nicht auf Bobinen gewickelte Verpa-
ckungsmaterialien wie z.B. Zuschnitte gehören, inner-
halb des intralogistischen Systems 10 automatisch ge-
handhabt werden. Dazu fordert mindestens eine Über-
gabeeinrichtung 17 einen Ladungsträger 22 mit einem
Produktionshilfsmittel aufnehmenden Ladegutträger 21,
z.B. einer Box, an, wobei der die Produktionshilfsmittel
tragende Ladegutträger 21 zusammen mit dem La-
dungsträger 22 - alternativ auch ohne diesen - nach dem
Übergeben an die Übergabeeinrichtung 17 in die untere
Übergabeebene transportiert und dort vom Ladungsträ-
ger 22 abgenommen wird. Der Ladungsträger 22 mit lee-
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rem oder ohne Ladegutträger 21 wird anschließend aus
der Übergabeebene vertikal nach oben in die Transpor-
tebene transportiert und dort an das angeforderte Trans-
portfahrzeug 30 übergeben, so dass der freie Ladungs-
träger 22 bzw. der leere Ladegutträger 21 zur weiteren
Verwendung in das Speicher- und Transportsystem 14,
15 eingeschleust wird. Die Ersatz- und/oder
Verschleißteile sowie alle anderen Produktionshilfsmittel
können aus einem separaten Speicher, der an das Spei-
chersystem 14 angeschlossen ist oder aus dem Zentral-
lager 13 bzw. dezentralen Lager 20 abgeholt werden.
Restbestände sowie Austauschteile können auch in um-
gekehrter Richtung transportiert werden. Dazu wird ein
freier Ladungsträger 22 von der Übergabeeinrichtung 17
angefordert. Das Versorgen bzw. Anfordern der Ersatz-
und/oder Verschleißteile kann durch eine Bedienperson
an den Produktionsstationen 11 oder durch in der Mate-
rialflusssteuerung 18 hinterlegte Arbeits- oder Wartungs-
pläne ausgelöst werden. Dabei können z.B. vorbestimm-
te Wechselzyklen hinterlegt sein. Optional kann der Be-
darf an Ersatz- und/oder Verschleißteilen sowie den Pro-
duktionshilfsmitteln auch on-line bestimmt bzw. ermittelt
und entsprechend gemeldet werden.
[0074] Hinter den Übergabeeinrichtungen 17 können
anstelle der Maker und Packer auch manuelle Arbeits-
plätze vorgesehen sein, wobei die Übergabeeinrichtun-
gen 17 die Transporteinheiten 12 dann an einen Über-
gabeplatz für das manuelle Handling transportieren. Ent-
sprechend können Transporteinheiten 12 am Übergabe-
platz auch wieder in die Übergabeeinrichtung 17 manuell
eingeschleust werden. Des Weiteren besteht die Mög-
lichkeit, die Transporteinheiten 12 mittels der Übergabe-
einrichtung 17 einem Schragenwagen oder anderen mo-
bilen Einheiten zur Aufnahme und zum Transport bzw.
Verteilen von Transporteinheiten 12 zuzuführen.
[0075] Das intralogistische System 10 beinhaltet opti-
onal auch eine Produktverfolgung. Die Transportfahr-
zeuge 30 und/oder die Ladungsträger 22 und/oder die
Ladegutträger 21 und/oder das zu transportierende Ma-
terial werden durch maschinell lesbare und/oder elektro-
nische Kennzeichnungsträger lokalisiert und/oder ver-
folgt. Die Transportfahrzeuge 30 können auch mit einem
Satellitennavigationssystem, beispielsweise dem Global
Positioning System (GPS), innerhalb des Transportsys-
tems 15 navigiert werden, wobei in diesem Fall ein Sys-
tem von mindestens einem, vorzugsweise jedoch meh-
reren Innenraumübertragern ("Indoor Transmitter") ver-
wendet wird.
[0076] Die Produktverfolgung erstrecket sich nicht nur
auf das Speicher- und Transportsystem 14, 15 sondern
auch auf die Übergabeeinrichtungen 17 sowie die sich
daran anschließenden Komponenten und Bereiche. Bei-
spielsweise können die Ladegutträger 21 (z.B. die Schra-
gen) oder die Ladungsträger 22 sowie Materialien (z.B.
Bobinen) mit so genannten RFID-Tags, Barcodes oder
anderen elektronisch lesbaren Labels versehen sein. Mit
entsprechenden Erkennungs- bzw. Lesegeräten, die an
ausgewählten Positionen platziert sind, kann die Nach-

verfolgbarkeit aller Bewegungen im intralogistischen
System 10 sichergestellt werden. Die Produktverfolgung
ermöglicht auch das chargenweise Zuordnen von Aus-
gangsmaterialien zu Endprodukten sowie der verpack-
ten Endprodukte zu den einzelnen Produktionsstationen
11, was auch das Einführen qualitätssichernder
Maßnahmen erleichtert. Des Weiteren können durch die
Produktverfolgung auch Falschlieferungen ausge-
schlossen bzw. erkannt werden sowie nicht zur Weiter-
verarbeitung geeignete Materialien ausgeschleust wer-
den.
[0077] Erreicht wird die Produktverfolgung z.B. durch
eine Protokollierung aller Materialbewegungen im Spei-
cher- und Transportsystem 14, 15 sowie der daran an-
geschlossenen Komponenten und Bereiche. Die Trans-
porteinheiten 12 können bei jeder Beladung und Entla-
dung eines Transportfahrzeugs 30 überprüft werden.
Wird ein Fehler festgestellt, kann der Materialfluss nach
individuellen Kriterien gesteuert werden. Beispielsweise
werden die Leerschragen am Schragenfüller zunächst
geprüft und die Vollschragen nach dem Befüllen mit Pro-
duktionsdaten auf maschinell lesbaren Kennzeich-
nungsträgern gekennzeichnet. Am Schragenentleerer
werden die Leerschragen gekennzeichnet und die Voll-
schragen bzw. deren Produktionsdaten überprüft. Bei ei-
nem weiteren Beispiel, das für sich oder in Kombination
mit vorgenannten Beispielen ausgeführt werden kann,
werden Bobinen beim Zuführen in das Transportsystem
15 und/oder beim Abführen z.B. von der Übergabeein-
richtung 17 an den Bobinenautomaten anhand maschi-
nell lesbarer Kennzeichnungsträger überprüft.
[0078] Leerschragen können nahe dem Schragenent-
leerer und/oder unmittelbar vor dem Zuführen an den
Schragenfüller vollständig geleert und/oder gesäubert
werden. Dieses Verfahren wird als Konformisieren von
Leerschragen bezeichnet. Durch das Leeren und/oder
Säubern wird sichergestellt, dass die Leerschragen auch
tatsächlich leer sind, bevor sie befüllt werden. Das Säu-
bern kann z.B. mit Bürsten erfolgen. Andere Reinigungs-
verfahren, wie z.B. das Auspusten etc., sind aber eben-
falls einsetzbar. Die beim Reinigen/Säubern anfallenden
Verunreinigungen können aufgefangen und abgefördert
werden.
[0079] Das Konformisieren von Vollschragen erfolgt,
indem jeder Vollschragen nach dem Befüllen manuell
oder mit automatischen Mitteln auf Konformität geprüft
wird. Es wird beispielsweise das Füllniveau gemessen
oder das Füllbild überprüft. Wenn die Prüfung ergibt,
dass der überprüfte Vollschragen die vorgegebenen Kri-
terien nicht erfüllt, wird eine Meldung an die Material-
flusssteuerung 18 ausgegeben und die Zuführung des
Vollschragens in das Speicher- und Transportsystem 14,
15 wird verhindert.
[0080] Entsprechendes kann für die Bobinen durchge-
führt werden. Die Bobinen werden ebenfalls bei der Über-
gabe mittels einer Übergabeeinrichtung 17 aus dem
Speichersystem 14 an das Transportsystem 15 manuell
oder automatisch auf ihre Konformität geprüft. Solche
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Bobinen, die nicht als konform erkannt werden, werden
am Einschleusen in das Transportsystem 15 gehindert.
Stellt z.B. eine Einrichtung zur automatischen Überwa-
chung der Bobinen fest, dass diese nicht konform, näm-
lich z.B. teleskopiert ist, gibt die Einrichtung eine Meldung
an die Materialflusssteuerung 18.
[0081] Eine weitere Option für das erfindungsgemäße
Verfahren besteht darin, dass Transporteinheiten 12 und
insbesondere Ladegutträger 21, nämlich mit stabförmi-
gen Artikeln gefüllte Vollschragen, vor dem Einlagern in
das Speichersystem und nach dem Auslagern aus dem
Speichersystem gewogen werden. Das Wiegen kann
auch direkt nach der Befüllung der Vollschragen und un-
mittelbar vor der Entleerung erfolgen. Aus den Gewichts-
messungen für ein und denselben Vollschragen wird eine
Gewichtsdifferenz ermittelt und protokolliert. Wird ein
oberer Grenzwert überschritten oder ein unterer Grenz-
wert unterschritten, wird das Ausschleusen der Ladegut-
träger 21 aus dem Speicher- und Transportsystem 14,
15 über eine Übergabeeinrichtung 17 ausgelöst. Bei-
spielsweise wird ein mit Zigaretten gefüllter Vollschragen
beim Einlagern in das Speichersystem 14 gewogen.
Nach einer Lagerzeit von mehreren Stunden, in den die
Zigaretten austrocknen und dadurch Gewicht verlieren,
wird dieser Vollschragen beim Auslagern erneut gewo-
gen. Wird eine große Gewichtsdifferenz, also ein starkes
Austrocknen, ermittelt, wird dieser Vollschragen für die
Weiterverarbeitung gesperrt und ggf. ausgeschleust. Die
Messmittel, also Waagen, können an unterschiedlichen
Positionen des intralogistischen Systems 10 angeordnet
sein.
[0082] Des Weiteren können volle, also mit Material
versehene Ladegutträger 21 direkt aus dem Speicher-
und Transportsystem 14, 15 in eine Qualitätssicherungs-
station (QS-Station) 25 übergeben werden. Das Aus-
schleusen zu Prüfzwecken erfolgt nach vorgegebenen
Kriterien und/oder stichprobenartig. Die Transporteinhei-
ten 12 bzw. die Ladegutträger 21 können direkt an einem
zentralen Übergabepunkt vom Transportsystem 15 an
die QS-Station 25 oder mittels einer Übergabeeinrich-
tung 17 an diese übergeben werden. Vorzugsweise be-
trifft die Qualitätssicherung die Überprüfung von Filtern
und Zigaretten. Es sind jedoch optional alle zur Verar-
beitung und Produktion relevanten Materialien, also ins-
besondere auch Bobinen sowie die weiter oben genann-
ten Produktionshilfsmittel in der QS-Station 25 überprüf-
bar.

Patentansprüche

1. Verfahren zur bedarfsgesteuerten Versorgung und
Entsorgung mindestens zweier Produktionsstatio-
nen (11) der Tabak verarbeitenden Industrie mit vol-
len und/oder leeren Transporteinheiten (12), die mit-
tels selbstfahrenden Transportfahrzeugen (30) in-
nerhalb eines Speicher- und Transportsystems, das
als Überkopf-System mit einem mindestens ein La-

gerregal umfassenden Zentrallager (13) als Spei-
chersystem (14) und einem zum Transportsystem
(15) gehörenden Schienennetz (16), an das jede
Produktionsstation (11) angeschlossen ist, ausge-
bildet ist, schienengebunden zur Versorgung an jede
Produktionsstation (11) heran und zur Entsorgung
von jeder Produktionsstation (11) weg verfahren
werden, gekennzeichnet durch folgende Schritte:

a) Anfordern einer vollen oder leeren Trans-
porteinheit (12), die innerhalb des Speicher- und
Transportsystems (14, 15) zur Verfügung steht,
durch eine Übergabeeinrichtung (17), die ein
Bindeglied zwischen dem Speicher- und Trans-
portsystem (14, 15) und der zugehörigen Pro-
duktionsstation (11) bildet, bei einer Material-
flusssteuerung (18),
b) Vergeben eines Transportauftrags durch die
Materialflusssteuerung (18) an ein Transport-
fahrzeug (30) mit der angeforderten vollen oder
leeren Transporteinheit (12),
c) Verfahren des Transportfahrzeugs (30) mit
der vollen oder leeren Transporteinheit (12) in
der Transportebene auf dem Schienennetz (16)
von der Startposition des Transportfahrzeugs
(30) bis an die den Transportauftrag auslösende
Übergabeeinrichtung (17) einer Produktionssta-
tion (11), die in einer Produktionsebene unter-
halb der Transportebene liegt, heran,
d) Übergeben der vollen oder leeren Trans-
porteinheit (12) vom Transportfahrzeug (30) an
die Übergabeeinrichtung (17) an einer Überga-
beposition,
e) Absenken der vollen oder leeren Trans-
porteinheit (12) aus der Transportebene in eine
unterhalb der Transportebene liegende Überga-
beebene mittels einer Liftanordnung,
wobei die Schritte d) und e) auch in umgekehrter
Reihenfolge ausgeführt werden können und das
Transportfahrzeug (30) nach dem Übergeben
der vollen oder leeren Transporteinheit (12) an
die Übergabeeinrichtung (17) für einen nächs-
ten Transportauftrag freigegeben wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich zu den Übergabeeinrich-
tungen (17) auch im Bereich des Schienennetzes
(16) ausgebildete Pufferspeicher und/oder dem
Transportsystem (15) zugeordnete Zwischenspei-
cher, die als mindestens ein Lagerregal aufweisen-
des, dezentrales Lager (20) neben dem Zentrallager
(13) zum Speichersystem (15) gehören, volle oder
leere Transporteinheiten (12) bei der Materialfluss-
steuerung (18) anfordern und mittels der Transport-
fahrzeuge (30) beliefert werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Transportaufträge in der Reihen-
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folge ihrer Prioritäten vergeben werden, wobei die
Priorität wahlweise aus der Dringlichkeit und/oder
dem Vorrang eines Materials und/oder dem Vorrang
einer Übergabeeinrichtung (17) bzw. Produktions-
station (11) und/oder dem Vorrang eines Pufferspei-
chers oder eines Zwischenspeichers und/oder dem
Vorrang von Produktionsaufträgen durch die Mate-
rialflusssteuerung (18) ermittelt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Transportaufträ-
ge von der Materialflusssteuerung (18) an diejenigen
Transportfahrzeuge (30) vergeben werden, die unter
Berücksichtigung der Anfahrzeit und der Transport-
zeit die kürzeste Gesamtzeit zur Ausführung des
Transportauftrags benötigen.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass mit einem einzigen
Transportauftrag zwei Unteraufträge abgewickelt
werden, indem eine volle Transporteinheit (12) vom
Transportfahrzeug (30) an die Übergabeeinrichtung
(17) und anschließend eine leere Transporteinheit
(12) von der Übergabeeinrichtung (17) an dasselbe
Transportfahrzeug (30) übergeben wird, oder umge-
kehrt.

6. Verfahren einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die vollen oder leeren Trans-
porteinheiten (12), die jeweils aus einem Ladungs-
träger (22) und einem Ladegutträger (21) gebildet
sind, nach dem Übergeben vom Transportfahrzeug
(30) an die Übergabeeinrichtung (17) mit der Liftan-
ordnung vertikal nach unten in eine erste Überga-
beebene transportiert werden, wobei der volle oder
leere Ladegutträger (21) in der unteren Übergabee-
bene vom Ladungsträger (22) abgenommen, zu ei-
ner Station zum Verändern des Füllstandes der La-
degutträger (21) transportiert und an diese überge-
ben wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ladungsträger (22) nach dem
Abnehmen des Ladegutträgers (21) vertikal nach
unten oder oben in eine zweite, unterhalb der Trans-
portebene liegende Übergabeebene transportiert
wird, um einen Ladegutträger (21) mit verändertem
Füllstand aufzunehmen, wobei der Ladegutträger
(21) mit dem veränderten Füllstand an den Ladungs-
träger (22) übergeben und die dadurch wiederher-
gestellte Transporteinheit (12) dann vertikal nach
oben in die Transportebene transportiert wird, in der
die Transporteinheit (12) an ein zuvor bei der Mate-
rialflusssteuerung (18) angefordertes und bereitge-
stelltes Transportfahrzeug (30) übergeben wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zentrallager (13)

und/oder jedes dezentrale Lager (20) und/oder jeder
Pufferspeicher von einem Lagerverwaltungssystem
gesteuert bzw. verwaltet wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass innerhalb des Spei-
cher- und Transportsystems (14, 15) freie Transport-
fahrzeuge (30) und mit vollen oder leeren Trans-
porteinheiten (12) belegte Transportfahrzeuge (30)
verfahren, um einerseits volle oder leere Trans-
porteinheiten (12) zu einer Übergabeeinrichtung
(17) zu liefern und andererseits im Füllstand verän-
derte Transporteinheiten (12) von einer Übergabe-
einrichtung (17) abzuholen.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Übergabeeinrichtung (17), die einem Schragenfüller
zugeordnet ist, der wiederum einem Maker, nämlich
einer Filterherstellungsmaschine oder einer Zigaret-
tenherstellungsmaschine zugeordnet ist, Leerschra-
gen als Ladegutträger (21) zur Aufnahme stabförmi-
ger Artikel anfordert, wobei die Leerschragen zu-
sammen mit dem Ladungsträger (22) in die untere
Übergabeebene transportiert, dort vom Ladungsträ-
ger (22) abgenommen und zum Schragenfüller
transportiert sowie an diesen übergeben werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vom Schragenfüller befüllten
Schragen zurück an die Übergabeeinrichtung (17)
übergeben und von dieser auf einen angeforderten
Ladungsträger (22) übergeben werden, der wahl-
weise bereits an der Übergabeeinrichtung (17) be-
reitsteht oder von einem Transportfahrzeug (30) an-
geliefert wird, wobei die aus Ladungsträger (22) und
Schragen gebildeten vollen Transporteinheiten (12)
aus der Übergabeebene nach oben in die Transpor-
tebene transportiert und dort an das angeforderte
Transportfahrzeug (30) übergeben werden, so dass
die volle Transporteinheit (12) zur weiteren Verwen-
dung in das Speicher- und Transportsystem (14, 15)
eingeschleust wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Übergabeeinrichtung (17), die einem Schragenent-
leerer zugeordnet ist, der wiederum einem Maker,
nämlich einer Filteransetzmaschine oder einer
Packmaschine oder einer Multisegmentfilterherstel-
lungsmaschine zugeordnet ist, Vollschragen als La-
degutträger (21) mit stabförmigen Artikeln anfordert,
wobei die Vollschragen zusammen mit dem La-
dungsträger (22) in die untere Übergabeebene
transportiert, dort vom Ladungsträger (22) abge-
nommen und zum Schragenentleerer transportiert
sowie an diesen übergeben werden.
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13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vom Schragenentleerer entleer-
ten Schragen zurück an die Übergabeeinrichtung
(17) übergeben und von dieser auf einen angefor-
derten Ladungsträger (22) übergeben werden, der
wahlweise bereits an der Übergabeeinrichtung (17)
bereitsteht oder von einem Transportfahrzeug (30)
angeliefert wird, wobei die aus Ladungsträger (22)
und Schragen gebildeten leeren Transporteinheiten
(12) aus der Übergabeebene nach oben in die Trans-
portebene transportiert und dort an das angeforderte
Transportfahrzeug (30) übergeben werden, so dass
die leere Transporteinheit (12) zur weiteren Verwen-
dung in das Speicher- und Transportsystem (14, 15)
eingeschleust wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass eine dem Ladungs-
träger (22) zugeordnete Schutzhaube (26) vor dem
Transport in die Übergabeebene vom Ladungsträ-
ger (26) abgenommen und nach dem Transport zu-
rück in die Transportebene auf den Ladungsträger
(22) aufgesetzt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Übergabeeinrichtung (17), die einem Bobinenauto-
maten zugeordnet ist, der wiederum einem Maker,
nämlich einer Filterherstellungsmaschine oder einer
Zigarettenherstellungsmaschine oder einer Pack-
maschine oder einer Folieneinschlagmaschine, zu-
geordnet ist, einen Ladungsträger (22) mit einem
mindestens eine Bobine tragenden Ladegutträger
(21) anfordert, wobei der mindestens eine Bobine
tragende Ladegutträger (21) zusammen mit dem La-
dungsträger (22) in die untere Übergabeebene
transportiert, dort vom Ladungsträger (22) abge-
nommen und zum Maker transportiert sowie an die-
sen übergeben wird, wobei der ladegutträgerfreie
Ladungsträger (22) anschließend aus der Überga-
beebene nach oben in die Transportebene transpor-
tiert und dort an das angeforderte Transportfahrzeug
(30) übergeben werden, so dass der leere Ladungs-
träger (22) zur weiteren Verwendung in das Spei-
cher- und Transportsystem (14, 15) eingeschleust
wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Übergabeeinrichtung (17) einen Ladungsträger (22)
mit einem Ersatz- und/oder Verschleißteile aufneh-
menden Ladegutträger (21) anfordert, wobei der die
Ersatz- und/oder Verschleißteile tragende Ladegut-
träger (21) zusammen mit dem Ladungsträger (22)
in die untere Übergabeebene transportiert und dort
vom Ladungsträger (22) abgenommen wird, wobei
der Ladungsträger (22) mit leerem oder ohne Lade-
gutträger (21) anschließend aus der Übergabeebe-

ne nach oben in die Transportebene transportiert
und dort an das angeforderte Transportfahrzeug
(30) übergeben werden, so dass der freie Ladungs-
träger (22) bzw. der leere Ladegutträger (21) zur wei-
teren Verwendung in das Speicher- und Transport-
system (14, 15) eingeschleust wird.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Versorgen der Übergabeein-
richtung (17) mit den Ersatz- und/oder
Verschleißteilen durch eine Bedienperson oder ei-
nen in der Materialflusssteuerung (18) hinterlegten
Wartungsplan oder Bedarfsplan ausgelöst wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche Anspruch 15
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass ein freier
Ladungsträger (22) von einer Übergabeeinrichtung
(17) angefordert wird, um einen mit Restmaterial ver-
sehenen Ladegutträger (21) abzuholen.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die vollen bzw. be-
stückten sowie leeren Ladegutträger (21) im Zentral-
lager (13), dezentralen Lager (20), Pufferspeicher,
auf dem Schienennetz (16) oder direkt in der Über-
gabeeinrichtung (17) mit oder ohne Ladungsträger
(22) sowie mit oder ohne Transportfahrzeug (30) ge-
speichert werden.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, dass die Transportfahr-
zeuge (30) und/oder die Ladungsträger (22)
und/oder die Ladegutträger (21) und/oder das zu
transportierende Material durch maschinell lesbare
und/oder elektronische Kennzeichnungsträger loka-
lisiert und/oder verfolgt werden.

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Lokalisieren und/oder Verfolgen
über ein Satellitennavigationssystem und wenigs-
tens einen Innenraumübertrager erfolgt.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 21, da-
durch gekennzeichnet, dass Leerschragen nahe
dem Schragenentleerer und/oder unmittelbar vor
dem Zuführen an den Schragenfüller vollständig ent-
leert und/oder gesäubert werden.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vollschragen
nach dem Befüllen im Schragenfüller im Bereich zwi-
schen dem Schragenfüller und der Übergabeeinrich-
tung (17) auf Konformität geprüft werden und solche
Vollschragen, die als nicht konform erkannt werden,
an dem Einschleusen in das Speicher- und Trans-
portsystem (14, 15) gehindert werden.

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 23, da-
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durch gekennzeichnet, dass die Bobinen bei der
Übergabe mittels einer Übergabeeinrichtung (17)
aus dem Speichersystem (14) an das Transportsys-
tem (15) auf ihre Konformität geprüft werden, und
solche Bobinen, die nicht als konform erkannt wer-
den, an dem Einschleusen in das Transportsystem
(15) gehindert werden.

25. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 24, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ladegutträger
(21) und insbesondere die mit stabförmigen Artikeln
gefüllten Vollschragen vor dem Einlagern in das
Speichersystem (14) und nach dem Auslagern aus
dem Speichersystem (14) gewogen werden.

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Gewichtsdifferenz ermittelt
wird, die bei Überschreiten eines oberen Grenzwer-
tes und bei Unterschreiten eines unteren Grenzwer-
tes das Ausschleusen der Ladegutträger (21) aus
dem Speicher- und Transportsystem (14, 15) über
eine Übergabeeinrichtung (17) auslöst.

27. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 26, da-
durch gekennzeichnet, dass volle, also mit Mate-
rial versehene Ladegutträger (21) nach vorgegebe-
nen Kriterien und/oder stichprobenartig direkt aus
dem Speicher- und Transportsystem (14, 15) in eine
Qualitätssicherungsstation (25) übergeben werden.
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